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50-22-Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 


 


 


Vollmacht (falls bisher keine Vollmacht erteilt wurde!) 
Anlage A 


 


Antrag von Frau/Herrn           


Geburtsdatum:            


 


 


Hiermit ermächtige ich         ,  


geb. am                    die nachstehend genannte Person, mich in meiner Sozialhilfe-/ 


Pflegewohngeldangelegenheit beim Kreis Mettmann zu vertreten: 


 


 


Vorname:         


Nachname:          


Geburtsdatum:         


Straße:          


PLZ, Ort:         


 


 


Art der beantragten Leistung: 


 Pflegewohngeld 


 Sozialhilfe 


 


 


Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf die Ermächtigung, 


 


• Anträge zu stellen und über meine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
Auskünfte zu erteilen und Erklärungen abzugeben 


• Schreiben und sonstige Unterlagen entgegenzunehmen 


• Behörden, Sparkassen und Banken zur Auskunftserteilung über meine 
Vermögensverhältnisse bzw. Konten zu ermächtigen. 


 


 


__________________________________________________________________________ 


Ort, Datum           Unterschrift der pflegebedürftigen Person 





		Anlage A



		Antrag von FrauHerrn: 

		Geburtsdatum: 

		Name, Vorname: 

		geb am: 

		Vorname: 

		Nachname: 

		Geburtsdatum_2: 

		Straße: 

		PLZ Ort: 

		Pflegewohngeld: Off

		Sozialhilfe: Off

		Ort, Datum: 
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Erklärung über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
für die/den Pflegebedürftige/n 


gemäß §§ 82 und 90 SGB XII 


Anlage B 


Name, Vorname:  


Geburtsdatum:  


Heim:  


Bevollmächtigte/r bzw. Betreuer/in:  


Anschrift:  


Angaben zum Einkommen 


Einkommen Summe Unterlagen 


Altersrente 


 ja  nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides 


 liegt bei        wird nachgereicht 


Witwen-/Witwerrente 


 ja        nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Betriebs-/Werksrente 


 ja        nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Pensionen/Versorgungsbezüge 


 ja        nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Bescheides 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Unfall-/Erwerbsunfähigkeits-/ 


Berufsunfähigkeitsrente 


 ja      nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Grundrente nach dem BVG/SVG 


 ja      nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Privatrechtliche Ansprüche 


(laufende Zahlungen aus 


Verträgen, z. B. Leibrente, 


Wohnrecht) 


ja      nein 


Betrag € mtl. Kopie des Vertrages 


liegt bei  wird nachgereicht 
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Ausländische Renten 


 ja        nein 


Betrag € mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Landwirtschaftliches 


Altersruhegeld 


 ja        nein 


Betrag € mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Krankengeld 


 ja  nein 


Betrag € mtl. Kopie des Bescheides der Krankenkasse 


 liegt bei        wird nachgereicht 


Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


 nein        ja, und zwar 


 selbstständig 


 nicht selbstständig 


Betrag €/mtl. Kopie der 


Steuerbescheide/Gehaltsnachweise 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Unterhalt (auch freiwilliger) 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie Kontoauszüge/Unterhaltstitel 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Vermietung und Verpachtung 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Anlage V der letzten 3 Steuererklärungen 


und Kontoauszüge und Belege 


 liegt bei        wird nachgereicht 


Kapitalerträge, Zinsen, 


Steuererstattungen 


 ja        nein 


Betrag €/jährl. Steuerbescheid, Kontoauszüge 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Wohngeld 


 ja  nein 


Betrag €/mtl. Aktueller Wohngeldbescheid 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Leistungen der Grundsicherung im 


Alter und bei Erwerbsminderung 


(SGB XII) 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie des aktuellen Bescheides 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Sonstige Einkünfte/Renten 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie des Bescheides/Vertrages/etc. 


 liegt bei   wird nachgereicht 







50-22-Hilfe zur Pflege in Einrichtungen


Seite 3 von 6 


Angaben zu Ansprüchen 


Ansprüche Summe Unterlagen 


Beihilfeansprüche 


 ja  nein 


wie versichert Nachweis der Beihilfestelle und Versicherung 


 liegt bei        wird nachgereicht 


Anspruch auf Blindengeld 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie der letzten Bewilligung 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Sonstige vorrangige Ansprüche 


(z. B. Schadensersatz) 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Nachweis 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Angaben zu Absetzungen 


Absetzungen Summe Unterlagen 


Hausrat-/Haftpflicht-/Unfall-


versicherung 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie der aktuellen Beitragsrechnung/Police 


 liegt bei        wird nachgereicht 


KFZ-Haftpflichtversicherung 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie der aktuellen Beitragsrechnung/Police 


 liegt bei        wird nachgereicht 


Freiwillige Kranken-/Pflegekassen-


beiträge 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie des aktuellen Beitragsmitteilung 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Angaben zum Vermögen 


Vermögen im In- und Ausland Summe Unterlagen 


Bargeld einschl. Guthaben auf 


dem Barbetragskonto in der 


Einrichtung (auch Fremdwährung) 


 ja       nein 


Betrag € Bestätigung über Barbetragskonto 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Girokonto 


 ja  nein 


Institut, Konto Nr., 


Kontostand 


Kopien der Kontoauszüge incl. Kontostand 


(drei vollständige Monate rückwirkend ab 


Antragsstellung) 


 liegt bei        wird nachgereicht 
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Sparkonto (auch Bausparvertrag) 


 ja        nein   


Institut, Konto Nr., 


Kontostand 


Kopien aller Sparbücher/Auszug 


Bausparvertrag (vollständig bis zu zehn 


Jahren rückwirkend) 


 liegen bei  werden nachgereicht 


Fest-/Tagesgeldkonto 


 ja        nein 


Institut, Konto Nr., 


Kontostand 


Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) 


 liegen bei   werden nachgereicht 


Wertpapiere (Aktien, Pfandbriefe, 


Fondsanteile etc.) 


 ja        nein 


Art der Papiere, 


verwaltendes Institut, 


Depot Nr., Wert 


Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) 


 liegen bei   werden nachgereicht 


Geschäftsanteile (Anteile an 


Volksbanken, 


Wohnungsgenossenschaften, etc.) 


 ja        nein 


Art der Papiere, 


verwaltendes Institut, 


Depot Nr., Wert 


Kopien aller Konten 


 liegen bei       werden nachgereicht 


Forderung aus dinglichen Rechten 


(Nießbrauch, Wohnrecht, 


Leibrente) 


 ja        nein 


Art der Forderung, 


Notarvertrag vom, 


aktuelle Höhe 


Kopie Notarvertrag 


 liegt bei  wird nachgereicht 


Kraftfahrzeug 


 ja  nein 


Amtl. Kennzeichen 


Kilometerstand 


Kfz Zulassungsbescheinigung Teil 1, 


Kaufvertrag, Werteermittlung und 


Kilometerstand 


 liegt bei  wird nachgereicht 
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Lebensversicherung 
 ja        nein 


Institut,  
Versicherungs-Nr., 
Versicherungssumme 


Bescheinigung über Rückkaufswert 


 liegt bei  wird nachgereicht 


Unfallversicherung 
 ja  nein 


Institut, 
Versicherungs-Nr. 
Versicherungssumme 


Bescheinigung über Rückkaufswert 


 liegt bei  wird nachgereicht 


Sterbegeldversicherung 
 ja        nein 


Institut, 
Versicherungs-Nr. 
Versicherungssumme 


Bescheinigung über Rückkaufswert 


 liegt bei  wird nachgereicht 


Haus- und Grundvermögen (auch 
im Ausland) 
 ja        nein 


Lage, Größe, 
Nutzung, Bebauung, 
Verkehrswert 


Kopie Grundbuchauszug, Belastungen, 


Wertgutachten, Anlagen H und I 


 liegt bei       wird nachgereicht 


Sonstiges Vermögen (z.B. 
Genossenschaftsanteile, 
Bestattungsvertrag, Wertsachen, 
Schmuck, Briefmarken-/ 
Münzsammlung, Antiquitäten o. ä.) 
 ja        nein 


Art, Wert Bescheinigungen, Verträge soweit 


vorhanden 


 liegt bei  wird nachgereicht 


Wurde in den letzten 10 Jahren 
Vermögen (Geld, Grundstücke, 
Bausparverträge, etc.) auf andere 
Personen übertragen? 
 ja        nein 


Art, Wert, Bitte 
erläutern 


Unterlagen 


 liegen bei   werden nachgereicht 
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50-22-Hilfe zur Pflege in Einrichtungen


Diese Aufstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind jedoch alle Einkünfte, 
Forderungen und Vermögenswerte, auch die hier nicht aufgeführten, anzugeben.  


Ich versichere, dass ich alle Angaben in diesem Vordruck nach bestem Wissen und Gewissen 


gemacht habe und alle von mir gemachten Angaben vollständig und wahr sind. Die mit diesem 


Vordruck nicht abgefragten Einkünfte, Forderungen und/oder Vermögenswerte sind vollständig 


und wahrheitsgemäß in einer beigefügten Aufstellung aufgelistet und nachgewiesen. Meine 


Pflicht zur Mitwirkung ist mir bekannt. Die im Rahmen dieses Antrags gemachten Angaben 


zum vorhandenen Vermögen können durch eine Kontenabfrage nach § 93 Abs. 8 


Abgabenordnung (AO) beim Bundeszentralamt für Steuern überprüft werden. 


Es ist mir auch bekannt, dass ich wegen unvollständiger oder unwahrer Angaben strafrechtlich 


verfolgt werden kann (§ 263 Strafgesetzbuch – StGB). Änderungen werde ich umgehend der 


Heimverwaltung zur Weiterleitung an den Kreis Mettmann – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 


oder dem Kreis Mettmann – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - direkt mitteilen. 


Ort, Datum  


Unterschrift Antragsteller/in  Betreuer/in  Bevollmächtigte/r 





		gemäß §§ 82 und 90 SGB XII

		Angaben zum Einkommen

		Angaben zu Ansprüchen

		Angaben zu Absetzungen

		Angaben zum Vermögen



		liegt bei_6: Off

		wird nachgereicht_6: Off

		Betrag € mtl: 

		Privatrechtliche Ansprüche = ja: Off

		Privatrechtliche Ansprüche = nein: Off

		Kopie des aktuellen Bescheides liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Bescheides wird nachgereicht: Off

		Kopie des Bescheides/Vertrages/etc: 

		 liegt bei: Off

		 wird nachgereicht: Off



		Einkommen aus Erwerbstätigkeit = Ja, und zwar: Off

		Einkommen aus Erwerbstätigkeit = nein: Off

		Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung = ja: Off

		Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung = nein: Off

		Sonstige Einkünfte/Rente = ja: Off

		Sonstige Einkünfte/Rente = nein: Off

		Bargeld einschl: 

		 Guthaben auf dem Barbetragskonto in der Einrichtung (auch Fremdwährung) = ja: Off

		 Guthaben auf dem Barbetragskonto in der Einrichtung (auch Fremdwährung) = nein: Off



		Kopien der Kontoauszüge incl: 

		 Kontostand (bei  Pflegewohngeld ein, bei Sozialhilfe drei vollständige Monate rückwirkend ab Antragsstellung) liegt bei: Off

		 Kontostand (bei  Pflegewohngeld ein, bei Sozialhilfe drei vollständige Monate rückwirkend ab Antragsstellung) wird nachgereicht: Off



		wie versichert?: 

		Sonstige vorrangige Ansprüche = ja: Off

		Sonstige vorrangige Ansprüche = nein: Off

		Betrag €mtl Sonstige vorrangige Ansprüche: 

		Nachweis liegt bei: Off

		Nachweis wird nachgereicht: Off

		Name, Vorname: 

		Geburtsdatum: 

		Heim: 

		Bevollmächtigter bzw Betreuerin 1: 

		Anschrift: 

		Altersrente_ja: Off

		Altersrente_nein: Off

		Betrag € nettomtl: 

		liegt bei: Off

		wird nachgereicht: Off

		Witwenrente_ja: Off

		Witwenrente_nein: Off

		Betrag € nettomtl_2: 

		liegt bei_2: Off

		wird nachgereicht_2: Off

		Betriebs-/Werksrente =ja: Off

		Betriebs-/Werksrente =nein: Off

		Betrag € nettomtl_3: 

		Kopie des aktuellen Rentenbescheides liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Rentenbescheides wird nachgereicht: Off

		Pension/Versorgungsbezüge = ja: Off

		Pension/Versorgungsbezüge = nein: Off

		Betrag € nettomtl_4: 

		Unfall-/Erwerbsunfähigkeits-/Berufsunfähigkeitsrente = ja: Off

		Unfall-/Erwerbsunfähigkeits-/Berufsunfähigkeitsrente = nein: Off

		Betrag € nettomtl_5: 

		Berufsunfähigkeitsrentenbescheid liegt bei: Off

		Berufsunfähigkeitsrentenbescheid wird nachgereicht: Off

		Grundrente nach dem BVG/SVG= ja: Off

		Grundrente nach dem BVG/SVG = nein: Off

		Betrag € nettomtl_6: 

		Kopie des aktuellen Grundrentenbescheides liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Grundrentenbescheides wird nachgereicht: Off

		Ausländische Renten = ja: Off

		Ausländische Renten = nein: Off

		Betrag € mtl für Ausländische Renten: 

		Kopie des aktuellen Auslandsrentenbescheides liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Auslandsrentenbescheides wird nachgereicht: Off

		Landwirtschaftliches Altersruhegeld = ja: Off

		Landwirtschaftliches Altersruhegeld = nein: Off

		Betrag € mtl_für Landwirtschaftliches Altersruhegeld: 

		Kopie des aktuellen Ruhegeldbescheides liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Ruhegeldbescheides wird nachgereicht: Off

		Krankengeld = ja: Off

		Krankengeld = nein: Off

		Betrag € mtl Krankengeld: 

		Kopie des Bescheides der Krankenkasse liegt bei: Off

		Kopie des Bescheides der Krankenkasse wird nachgereicht: Off

		Einkommen aus Erwerbstätigkeit = selbstständig: Off

		Einkommen aus Erwerbstätigkeit = nicht selbstständig: Off

		Betrag €mtl Einkommen aus Erwerbstätigkeit: 

		Kopie der Steuerbescheide/Gehaltsnachweise liegt bei: Off

		Kopie der Steuerbescheide/Gehaltsnachweise wird nachgereicht: Off

		Unterhalt  = ja: Off

		Unterhalt  = nein: Off

		Betrag €mtl Unterhalt: 

		Kopie Kontoauszüge/Unterhaltstitel liegt bei: Off

		Kopie Kontoauszüge/Unterhaltstitel wird nachgereicht: Off

		Vermietung und Verpachtung =ja: Off

		Vermietung und Verpachtung =nein: Off

		Betrag €mtl Vermietung und Verpachtung: 

		Anlage V der letzten 3 Steuererklärungen und Kontoauszüge und Belege liegt bei: Off

		Anlage V der letzten 3 Steuererklärungen und Kontoauszüge und Belege wird nachgereicht: Off

		Kapitalerträge, Zinsen, Steuererstattungen = ja: Off

		Kapitalerträge, Zinsen, Steuererstattungen = nein: Off

		Betrag €jährl Kapitalerträge, Zinsen, Steuererstattungen: 

		Steuerbescheid, Kontoauszüge liegt bei: Off

		Steuerbescheid, Kontoauszüge wird nachgereicht: Off

		Wohngeld = ja: Off

		Wohngeld = nein: Off

		Betrag €mtl Wohngeld: 

		Aktueller Wohngeldbescheid liegt bei: Off

		Aktueller Wohngeldbescheid wird nachgereicht: Off

		Betrag €mtl Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII): 

		Betrag €mtl sonstige Einkünfte: 

		Beihilfeansprüche = ja: Off

		Beihilfeansprüche = nein: Off

		Nachweis der Beihilfestelle und Versicherung liegt bei: Off

		Nachweis der Beihilfestelle und Versicherung wird nachgereicht: Off

		Anspruch auf Blindengeld = ja: Off

		Anspruch auf Blindengeld = nein: Off

		Betrag €mtl Blindengeld: 

		Kopie der letzten Bewilligung  liegt bei: Off

		Kopie der letzten Bewilligung wird nachgereicht: Off

		Hausrat-/Haftpflicht-/Unfall-versicherung = ja: Off

		Hausrat-/Haftpflicht-/Unfall-versicherung = nein: Off

		Betrag e€mtl Hausrat-/Haftpflicht-/Unfall-versicherung: 

		Kopie der aktuellen Beitragsrechnung/Police  liegt bei: Off

		Kopie der aktuellen Beitragsrechnung/Police wird nachgereicht: Off

		KFZ-Haftpflichtversicherung  = ja: Off

		KFZ-Haftpflichtversicherung  = nein: Off

		Betrag e€mtl KFZ-Haftpflichtversicherung: 

		Kopie der aktuellen Kfz-Beitragsrechnung/Police liegt bei: Off

		Kopie der aktuellen Kfz-Beitragsrechnung/Police wird nachgereicht: Off

		Freiwillige Kranken-/Pflegekassen-beiträge = ja: Off

		Freiwillige Kranken-/Pflegekassen-beiträge = nein: Off

		Betrag €mtl Freiwillige Kranken-/Pflegekassen-beiträge: 

		Kopie des aktuellen Beitragsmitteilung liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Beitragsmitteilung wird nachgereicht: Off

		Betrag € Bargeld: 

		Bestätigung über Barbetragskonto liegt bei: Off

		Bestätigung über Barbetragskonto wird nachgereicht: Off

		Girokonto = ja: Off

		Girokonto = nein: Off

		Institut Konto Nr Kontostand für Girokonto: 

		Sparkonto (auch Bausparvertrag) = ja: Off

		Sparkonto (auch Bausparvertrag) = nein: Off

		Institut Konto Nr Kontostand für Sparkonto (auch Bausparvertrag): 

		Kopien aller Sparbücher/Auszug Bausparvertrag (vollständig bis zu zehn Jahren rückwirkend) liegen bei: Off

		Kopien aller Sparbücher/Auszug Bausparvertrag (vollständig bis zu zehn Jahren rückwirkend) werden nachgereicht: Off

		Fest-/Tagesgeldkonto = ja: Off

		Fest-/Tagesgeldkonto = nein: Off

		Institut Konto Nr Kontostand für Fest-/Tagesgeldkonto: 

		Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) liegen bei: Off

		Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) werden nachgereicht: Off

		Wertpapiere (Aktien, Pfandbriefe, Fondsanteile etc: 

		) = ja: Off

		) = nein: Off



		Art der Papiere verwaltendes Institut Depot Nr Wert für Wertpapiere: 

		Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) liegen bei_3: Off

		Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) werden nachgereicht_3: Off

		Geschäftsanteile (Anteile an Volksbanken, Wohnungsgenossenschaften, etc: 

		) = ja: Off

		) = nein: Off



		Art der Papiere verwaltendes Institut Depot Nr Wert für Geschäftsanteile: 

		Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) liegen bei_4: Off

		Kopien aller Konten werden nachgereicht_4: Off

		Forderung aus dinglichen Rechten  = ja: Off

		Forderung aus dinglichen Rechten  = nein: Off

		Art der Forderung Notarvertrag vom aktuelle Höhe: 

		Kopie Notarvertrag liegt bei: Off

		Kopie Notarvertrag wird nachgereicht: Off

		Kraftfahrzeug = ja: Off

		Kraftfahrzeug = nein: Off

		Amtl Kennzeichen Kilometerstand: 

		Kfz Zulassungsbescheinigung Teil 1, Kaufvertrag, Werteermittlung und Kilometerstand, liegt bei: Off

		Kfz Zulassungsbescheinigung Teil 1, Kaufvertrag, Werteermittlung und Kilometerstand, wird nachgereicht: Off

		Lebensversicherung = ja: Off

		Lebensversicherung = nein: Off

		Institut VersicherungsNr Versicherungssumme für Lebensversicherung: 

		Bescheinigung über Rückkaufswert liegt bei: Off

		Bescheinigung über Rückkaufswert wird nachgereicht: Off

		Unfallversicherung = ja: Off

		Unfallversicherung = nein: Off

		Institut VersicherungsNr Versicherungssumme_für Unfallversicherung: 

		Bescheinigung über Rückkaufswert liegt bei_2: Off

		Bescheinigung über Rückkaufswert wird nachgereicht_2: Off

		Sterbegeldversicherung = ja: Off

		Sterbegeldversicherung = nein: Off

		Institut VersicherungsNr Versicherungssumme für Sterbegeldversicherung: 

		Bescheinigung über Rückkaufswert liegt bei_3: Off

		Bescheinigung über Rückkaufswert wird nachgereicht_3: Off

		Haus- und Grundvermögen (auch im Ausland) = ja: Off

		Haus- und Grundvermögen (auch im Ausland) = nein: Off

		Lage Größe Nutzung Bebauung Verkehrswert: 

		Kopie Grundbuchauszug, Belastungen, Wertgutachten, Anlagen H und I liegt bei: Off

		Kopie Grundbuchauszug, Belastungen, Wertgutachten, Anlagen H und I wird nachgereicht: Off

		Sonstiges Vermögen (z: 

		B: 

		 Genossenschaftsanteile, Bestattungsvertrag, Wertsachen, Schmuck, Briefmarken-/Münzsammlung, Antiquitäten o: 

		 ä: 

		) = ja: Off

		) = nein: Off









		Art Wert: 

		liegt bei_25: Off

		wird nachgereicht_25: Off

		Wurde in den letzten 10 Jahren Vermögen (Geld, Grundstücke, Bausparverträge, etc: 

		) auf andere Personen übertragen? = ja: Off

		) auf andere Personen übertragen? = nein: Off



		Art Wert Bitte erläutern: 

		Unterlagen liegen bei: Off

		Unterlagen werden nachgereicht: Off

		Ort Datum: 

		Unterschrift Antragstellerin: Off

		Betreuerin: Off

		Bevollmächtigter: Off
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Erklärung über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
 für die Ehepartnerin/Lebensgefährtin/Lebenspartnerin 
bzw. den Ehepartner/Lebensgefährten/Lebenspartner 


gemäß §§ 82 und 90 SGB XII 


Anlage C 


Angaben zur pflegebedürftigen Person 
Sozialhilfeantrag/Pflegewohngeldantrag von Frau/Herrn 


Geburtsdatum   


Angaben zur Person (Ehepartner_in/Lebenspartner_in/Lebensgefährte/Lebensgefährtin) 
Name, Vorname    


Geburtsdatum   


Anschrift   ____________________________________________________________ 


Angaben zum Einkommen 


Einkommen Summe Unterlagen 


Altersrente 


 ja  nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides 


 liegt bei        wird nachgereicht 


Witwen-/Witwerrente 


 ja        nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Betriebs-/Werksrente 


 ja        nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Pensionen/Versorgungsbezüge 


 ja        nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Bescheides 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Unfall-/Erwerbsunfähigkeits-/ 


Berufsunfähigkeitsrente 


 ja      nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Grundrente nach dem BVG/SVG 


 ja      nein 


Betrag € netto/mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 
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Privatrechtliche Ansprüche 


(laufende Zahlungen aus 


Verträgen, z. B. Leibrente, 


Wohnrecht) 


 ja      nein 


Betrag € mtl. Kopie des Vertrages 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Ausländische Renten 


 ja        nein 


Betrag € mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Landwirtschaftliches 


Altersruhegeld 


 ja        nein 


Betrag € mtl. Kopie des aktuellen Rentenbescheides  


 liegt bei        wird nachgereicht 


Krankengeld 


 ja  nein 


Betrag € mtl. Kopie des Bescheides der Krankenkasse 


 liegt bei        wird nachgereicht 


Einkommen aus Erwerbstätigkeit 


 nein        ja, und zwar 


 selbstständig 


 nicht selbstständig 


Betrag €/mtl. Kopie der 


Steuerbescheide/Gehaltsnachweise 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Unterhalt (auch freiwilliger) 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie Kontoauszüge/Unterhaltstitel 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Vermietung und Verpachtung 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Anlage V der letzten 3 Steuererklärungen 


und Kontoauszüge und Belege 


 liegt bei        wird nachgereicht 


Kapitalerträge, Zinsen, 


Steuererstattungen 


 ja        nein 


Betrag €/jährl. Steuerbescheid, Kontoauszüge 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Wohngeld 


 ja  nein 


Betrag €/mtl. Aktueller Wohngeldbescheid 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Leistungen der Grundsicherung im 


Alter und bei Erwerbsminderung 


(SGB XII) 


Betrag €/mtl. Kopie des aktuellen Bescheides 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Sonstige Einkünfte/Renten Betrag €/mtl. Kopie des Bescheides/Vertrages/etc. 


 liegt bei   wird nachgereicht 


 ja  nein 


 ja  nein 
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Angaben zu Ansprüchen 


Ansprüche Summe Unterlagen 


Beihilfeansprüche 


 ja  nein 


wie versichert Nachweis der Beihilfestelle und Versicherung 


 liegt bei        wird nachgereicht 


Anspruch auf Blindengeld 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie der letzten Bewilligung 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Sonstige vorrangige Ansprüche 


(z. B. Schadensersatz) 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Nachweis 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Angaben zu Absetzungen 


Absetzungen Summe Unterlagen 


Hausrat-/Haftpflicht-/Unfall-


versicherung 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie der aktuellen Beitragsrechnung/Police 


 liegt bei        wird nachgereicht 


KFZ-Haftpflichtversicherung 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie der aktuellen Beitragsrechnung/Police 


 liegt bei        wird nachgereicht 


Freiwillige Kranken-/Pflegekassen-


beiträge 


 ja        nein 


Betrag €/mtl. Kopie des aktuellen Beitragsmitteilung 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Angaben zum Vermögen 


Vermögen im In- und Ausland Summe Unterlagen 


Bargeld einschl. Guthaben auf 


dem Barbetragskonto in der 


Einrichtung (auch Fremdwährung) 


 ja       nein 


Betrag € Bestätigung über Barbetragskonto 


 liegt bei   wird nachgereicht 


Girokonto 


 ja  nein 


Institut, Konto Nr., 


Kontostand 


Kopien der Kontoauszüge incl. Kontostand 


(drei vollständige Monate rückwirkend ab 


Antragsstellung) 


 liegt bei        wird nachgereicht 







50-22-Hilfe zur Pflege in Einrichtungen


Seite 4 von 6 


Sparkonto (auch Bausparvertrag) 


 ja        nein   


Institut, Konto Nr., 


Kontostand 


Kopien aller Sparbücher/Auszug 


Bausparvertrag (vollständig bis zu zehn 


Jahren rückwirkend) 


 liegen bei  werden nachgereicht 


Fest-/Tagesgeldkonto 


 ja        nein 


Institut, Konto Nr., 


Kontostand 


Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) 


 liegen bei   werden nachgereicht 


Wertpapiere (Aktien, Pfandbriefe, 


Fondsanteile etc.) 


 ja        nein 


Art der Papiere, 


verwaltendes Institut, 


Depot Nr., Wert 


Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) 


 liegen bei   werden nachgereicht 


Geschäftsanteile (Anteile an 


Volksbanken, 


Wohnungsgenossenschaften, etc.) 


 ja        nein 


Art der Papiere, 


verwaltendes Institut, 


Depot Nr., Wert 


Kopien aller Konten 


 liegen bei       werden nachgereicht 


Forderung aus dinglichen Rechten 


(Nießbrauch, Wohnrecht, 


Leibrente) 


 ja        nein 


Art der Forderung, 


Notarvertrag vom, 


aktuelle Höhe 


Kopie Notarvertrag 


 liegt bei  wird nachgereicht 


Kraftfahrzeug 


 ja  nein 


Amtl. Kennzeichen 


Kilometerstand 


Kfz Zulassungsbescheinigung Teil 1, 


Kaufvertrag, Werteermittlung und 


Kilometerstand 


 liegt bei  wird nachgereicht 
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Lebensversicherung 
 ja        nein 


 Versicherungs-Nr., 
Versicherungssumme 


Bescheinigung über Rückkaufswert 


 liegt bei  wird nachgereicht 


Unfallversicherung 
 ja  nein 


 Versicherungs-Nr. 
Versicherungssumme 


Bescheinigung über Rückkaufswert 


 liegt bei  wird nachgereicht 


Sterbegeldversicherung 
 ja        nein 


 Versicherungs-Nr. 
Versicherungssumme 


Bescheinigung über Rückkaufswert 


 liegt bei  wird nachgereicht 


Haus- und Grundvermögen (auch 
im Ausland) 
 ja        nein 


Lage, Größe, 
Nutzung, Bebauung, 
Verkehrswert 


Kopie Grundbuchauszug, Belastungen, 


Wertgutachten, Anlagen H und I 


 liegt bei       wird nachgereicht 


Sonstiges Vermögen (z.B. 
Genossenschaftsanteile, 
Bestattungsvertrag, Wertsachen, 
Schmuck, Briefmarken-/ 
Münzsammlung, Antiquitäten o. ä.) 
 ja        nein 


Art, Wert Bescheinigungen, Verträge soweit 


vorhanden 


 liegt bei  wird nachgereicht 


Wurde in den letzten 10 Jahren 
Vermögen (Geld, Grundstücke, 
Bausparverträge, etc.) auf andere 
Personen übertragen? 
 ja        nein 


Art, Wert, Bitte 
erläutern 


Unterlagen 


 liegen bei   werden nachgereicht 
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Diese Aufstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind jedoch alle 
Einkünfte, Forderungen und Vermögenswerte, auch die hier nicht aufgeführten, anzugeben.  


Ich versichere, dass ich alle Angaben in diesem Vordruck nach bestem Wissen und 


Gewissen gemacht habe und alle von mir gemachten Angaben vollständig und wahr sind. 


Die mit diesem Vordruck nicht abgefragten Einkünfte, Forderungen und/oder 


Vermögenswerte sind vollständig und wahrheitsgemäß in einer beigefügten Aufstellung 


aufgelistet und nachgewiesen. Meine Pflicht zur Mitwirkung ist mir bekannt. Die im Rahmen 


dieses Antrags gemachten Angaben zum vorhandenen Vermögen können durch eine 


Kontenabfrage nach § 93 Abs. 8 Abgabenordnung (AO) beim Bundeszentralamt für Steuern 


überprüft werden. 


Es ist mir auch bekannt, dass ich wegen unvollständiger oder unwahrer Angaben 


strafrechtlich verfolgt werden kann (§ 263 Strafgesetzbuch – StGB). Änderungen werde ich 


umgehend der Heimverwaltung zur Weiterleitung an den Kreis Mettmann – Hilfe zur Pflege in 


Einrichtungen oder dem Kreis Mettmann – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - direkt mitteilen. 


__________________________________________________________________________ 


Ort, Datum 


__________________________________________________________________________ 
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		Angaben zur pflegebedürftigen Person

		Angaben zur Person (Ehepartner_in/Lebenspartner_in/Lebensgefährte/Lebensgefährtin)

		Angaben zum Einkommen

		Angaben zu Ansprüchen

		Angaben zu Absetzungen

		Angaben zum Vermögen



		Einkommen aus Erwerbstätigkeit = nein: Off

		Einkommen aus Erwerbstätigkeit = ja, und zwar: Off

		Kopie des aktuellen Bescheides liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Bescheides wird nachgereicht: Off

		Leistungen der Grundsicherung = ja: Off

		Leistungen der Grundsicherung = nein: Off

		sonstige Einkünfte/Renten = ja: Off

		sonstige Einkünfte/Renten = nein: Off

		Kopie des Bescheides/Vertrages/etc: 

		 liegt bei: Off

		 wird nachgereicht: Off



		sonstige vorrangige Ansprüche = ja: Off

		sonstige vorrangige Ansprüche = nein: Off

		Nachweis sonstiger vorrangiger Ansprüche liegt bei: Off

		Nachweis sonstiger vorrangiger Ansprüche wird nachgereicht: Off

		Betrag €/mtl: 

		 sonstige vorrangige Ansprüche: 



		Bargeld einschl: 

		 Guthaben auf dem Barbetragskonto in der Einrichtung (auch Fremdwährung) = ja: Off

		 Guthaben auf dem Barbetragskonto in der Einrichtung (auch Fremdwährung) = nein: Off



		Kopien der Kontoauszüge incl: 

		 Kontostand (bei  Pflegewohngeld ein, bei Sozialhilfe drei vollständige Monate rückwirkend ab Antragsstellung) liegt bei: Off

		 Kontostand (bei  Pflegewohngeld ein, bei Sozialhilfe drei vollständige Monate rückwirkend ab Antragsstellung) wird nachgereicht: Off



		SozialhilfeantragPflegewohngeldantrag von FrauHerrn: 

		Geburtsdatum: 

		Name Vorname: 

		Geburtsdatum_2: 

		Anschrift: 

		Altersrente_ja: Off

		Altersrente_nein: Off

		Betrag € nettomtl: 

		liegt bei: Off

		wird nachgereicht: Off

		Witwenrente_ja: Off

		Witwenrente_nein: Off

		Betrag € nettomtl_2: 

		liegt bei_2: Off

		wird nachgereicht_2: Off

		Betriebs-/Werksrente =ja: Off

		Betriebs-/Werksrente =nein: Off

		Betrag € nettomtl_3: 

		Kopie des aktuellen Rentenbescheides liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Rentenbescheides wird nachgereicht: Off

		Pension/Versorgungsbezüge = ja: Off

		Pension/Versorgungsbezüge = nein: Off

		Betrag € nettomtl_4: 

		Unfall-/Erwerbsunfähigkeits-/Berufsunfähigkeitsrente = ja: Off

		Unfall-/Erwerbsunfähigkeits-/Berufsunfähigkeitsrente = nein: Off

		Betrag € nettomtl_5: 

		Berufsunfähigkeitsrentenbescheid liegt bei: Off

		Berufsunfähigkeitsrentenbescheid wird nachgereicht: Off

		Grundrente nach dem BVG/SVG= ja: Off

		Grundrente nach dem BVG/SVG = nein: Off

		Betrag € nettomtl_6: 

		Kopie des aktuellen Grundrentenbescheides liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Grundrentenbescheides wird nachgereicht: Off

		Privatrechtliche Ansprüche  = ja: Off

		Privatrechtliche Ansprüche  = nein: Off

		Betrag € mtl für Privatrechtliche Ansprüche: 

		Kopie des Vertrages  liegt bei: Off

		Kopie des Vertrages wird nachgereicht: Off

		Ausländische Renten = ja: Off

		Ausländische Renten = nein: Off

		Betrag € mtl für Ausländische Renten: 

		Kopie des aktuellen Auslandsrentenbescheides liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Auslandsrentenbescheides wird nachgereicht: Off

		Landwirtschaftliches Altersruhegeld = ja: Off

		Landwirtschaftliches Altersruhegeld = nein: Off

		Betrag € mtl_für Landwirtschaftliches Altersruhegeld: 

		Kopie des aktuellen Ruhegeldbescheides liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Ruhegeldbescheides wird nachgereicht: Off

		Krankengeld = ja: Off

		Krankengeld = nein: Off

		Betrag € mtl Krankengeld: 

		Kopie des Bescheides der Krankenkasse liegt bei: Off

		Kopie des Bescheides der Krankenkasse wird nachgereicht: Off

		Einkommen aus Erwerbstätigkeit = selbstständig: Off

		Einkommen aus Erwerbstätigkeit = nicht selbstständig: Off

		Betrag €mtl Einkommen aus Erwerbstätigkeit: 

		Kopie der Steuerbescheide/Gehaltsnachweise liegt bei: Off

		Kopie der Steuerbescheide/Gehaltsnachweise wird nachgereicht: Off

		Unterhalt  = ja: Off

		Unterhalt  = nein: Off

		Betrag €mtl Unterhalt: 

		Kopie Kontoauszüge/Unterhaltstitel liegt bei: Off

		Kopie Kontoauszüge/Unterhaltstitel wird nachgereicht: Off

		Vermietung und Verpachtung =ja: Off

		Vermietung und Verpachtung =nein: Off

		Betrag €mtl Vermietung und Verpachtung: 

		Anlage V der letzten 3 Steuererklärungen und Kontoauszüge und Belege liegt bei: Off

		Anlage V der letzten 3 Steuererklärungen und Kontoauszüge und Belege wird nachgereicht: Off

		Kapitalerträge, Zinsen, Steuererstattungen = ja: Off

		Kapitalerträge, Zinsen, Steuererstattungen = nein: Off

		Betrag €jährl Kapitalerträge, Zinsen, Steuererstattungen: 

		Steuerbescheid, Kontoauszüge liegt bei: Off

		Steuerbescheid, Kontoauszüge wird nachgereicht: Off

		Wohngeld = ja: Off

		Wohngeld = nein: Off

		Betrag €mtl Wohngeld: 

		Aktueller Wohngeldbescheid liegt bei: Off

		Aktueller Wohngeldbescheid wird nachgereicht: Off

		Betrag €mtl Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII): 

		Betrag €mtl sonstige Einkünfte: 

		Beihilfeansprüche = ja: Off

		Beihilfeansprüche = nein: Off

		Nachweis der Beihilfestelle und Versicherung liegt bei: Off

		Nachweis der Beihilfestelle und Versicherung wird nachgereicht: Off

		Anspruch auf Blindengeld = ja: Off

		Anspruch auf Blindengeld = nein: Off

		Betrag €mtl Blindengeld: 

		Kopie der letzten Bewilligung  liegt bei: Off

		Kopie der letzten Bewilligung wird nachgereicht: Off

		Hausrat-/Haftpflicht-/Unfall-versicherung = ja: Off

		Hausrat-/Haftpflicht-/Unfall-versicherung = nein: Off

		Betrag e€mtl Hausrat-/Haftpflicht-/Unfall-versicherung: 

		Kopie der aktuellen Beitragsrechnung/Police  liegt bei: Off

		Kopie der aktuellen Beitragsrechnung/Police wird nachgereicht: Off

		KFZ-Haftpflichtversicherung  = ja: Off

		KFZ-Haftpflichtversicherung  = nein: Off

		Betrag e€mtl KFZ-Haftpflichtversicherung: 

		Kopie der aktuellen Kfz-Beitragsrechnung/Police liegt bei: Off

		Kopie der aktuellen Kfz-Beitragsrechnung/Police wird nachgereicht: Off

		Freiwillige Kranken-/Pflegekassen-beiträge = ja: Off

		Freiwillige Kranken-/Pflegekassen-beiträge = nein: Off

		Betrag €mtl Freiwillige Kranken-/Pflegekassen-beiträge: 

		Kopie des aktuellen Beitragsmitteilung liegt bei: Off

		Kopie des aktuellen Beitragsmitteilung wird nachgereicht: Off

		Betrag € Bargeld: 

		Bestätigung über Barbetragskonto liegt bei: Off

		Bestätigung über Barbetragskonto wird nachgereicht: Off

		Girokonto = ja: Off

		Girokonto = nein: Off

		Institut Konto Nr Kontostand für Girokonto: 

		Sparkonto (auch Bausparvertrag) = ja: Off

		Sparkonto (auch Bausparvertrag) = nein: Off

		Institut Konto Nr Kontostand für Sparkonto (auch Bausparvertrag): 

		Kopien aller Sparbücher/Auszug Bausparvertrag (vollständig bis zu zehn Jahren rückwirkend) liegen bei: Off

		Kopien aller Sparbücher/Auszug Bausparvertrag (vollständig bis zu zehn Jahren rückwirkend) werden nachgereicht: Off

		Fest-/Tagesgeldkonto = ja: Off

		Fest-/Tagesgeldkonto = nein: Off

		Institut Konto Nr Kontostand für Fest-/Tagesgeldkonto: 

		Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) liegen bei: Off

		Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) werden nachgereicht: Off

		Wertpapiere (Aktien, Pfandbriefe, Fondsanteile etc: 

		) = ja: Off

		) = nein: Off



		Art der Papiere verwaltendes Institut Depot Nr Wert für Wertpapiere: 

		Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) liegen bei_3: Off

		Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) werden nachgereicht_3: Off

		Geschäftsanteile (Anteile an Volksbanken, Wohnungsgenossenschaften, etc: 

		) = ja: Off

		) = nein: Off



		Art der Papiere verwaltendes Institut Depot Nr Wert für Geschäftsanteile: 

		Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch) liegen bei_4: Off

		Kopien aller Konten werden nachgereicht_4: Off

		Forderung aus dinglichen Rechten  = ja: Off

		Forderung aus dinglichen Rechten  = nein: Off

		Art der Forderung Notarvertrag vom aktuelle Höhe: 

		Kopie Notarvertrag liegt bei: Off

		Kopie Notarvertrag wird nachgereicht: Off

		Kraftfahrzeug = ja: Off

		Kraftfahrzeug = nein: Off

		Amtl Kennzeichen Kilometerstand: 

		Kfz Zulassungsbescheinigung Teil 1, Kaufvertrag, Werteermittlung und Kilometerstand, liegt bei: Off

		Kfz Zulassungsbescheinigung Teil 1, Kaufvertrag, Werteermittlung und Kilometerstand, wird nachgereicht: Off

		Lebensversicherung = ja: Off

		Lebensversicherung = nein: Off

		Institut VersicherungsNr Versicherungssumme für Lebensversicherung: 

		Bescheinigung über Rückkaufswert liegt bei: Off

		Bescheinigung über Rückkaufswert wird nachgereicht: Off

		Unfallversicherung = ja: Off

		Unfallversicherung = nein: Off

		Institut VersicherungsNr Versicherungssumme_für Unfallversicherung: 

		Bescheinigung über Rückkaufswert liegt bei_2: Off

		Bescheinigung über Rückkaufswert wird nachgereicht_2: Off

		Sterbegeldversicherung = ja: Off

		Sterbegeldversicherung = nein: Off

		Institut VersicherungsNr Versicherungssumme für Sterbegeldversicherung: 

		Bescheinigung über Rückkaufswert liegt bei_3: Off

		Bescheinigung über Rückkaufswert wird nachgereicht_3: Off

		Haus- und Grundvermögen (auch im Ausland) = ja: Off

		Haus- und Grundvermögen (auch im Ausland) = nein: Off

		Lage Größe Nutzung Bebauung Verkehrswert: 

		Kopie Grundbuchauszug, Belastungen, Wertgutachten, Anlagen H und I liegt bei: Off

		Kopie Grundbuchauszug, Belastungen, Wertgutachten, Anlagen H und I wird nachgereicht: Off

		Sonstiges Vermögen (z: 

		B: 

		 Genossenschaftsanteile, Bestattungsvertrag, Wertsachen, Schmuck, Briefmarken-/Münzsammlung, Antiquitäten o: 

		 ä: 

		) = ja: Off

		) = nein: Off









		Art Wert: 

		liegt bei_25: Off

		wird nachgereicht_25: Off

		Wurde in den letzten 10 Jahren Vermögen (Geld, Grundstücke, Bausparverträge, etc: 

		) auf andere Personen übertragen? = ja: Off

		) auf andere Personen übertragen? = nein: Off



		Art Wert Bitte erläutern: 

		Unterlagen liegen bei: Off

		Unterlagen werden nachgereicht: Off

		Ort Datum: 
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Bankauskunft
Anlage D 


Wenn Konten in den letzten 10 Jahren bei verschiedenen Banken bestanden haben oder bestehen, 
reichen Sie bitte von jedem Institut eine Bescheinigung ein. 


Für  Frau  Herrn  Eheleute (Kontoinhaber/Heimbewohner ggf. Ehe- Lebenspartner) 


Name/n, Vorname/n _________________________________________________________ 


Geburtsdatum/Geburtsdaten __________________________________________________ 


Anschrift __________________________________________________________________ 


Bitte lassen Sie sich von Ihren Banken folgende Nachweise aushändigen: 
1. Finanzstatus zum Tag der Heimaufnahme/Antragstellung am ____________________


2. Finanzstatus vor zwei Jahren (Rückrechnung ab Datum unter 1.)


3. Finanzstatus vor fünf Jahren (Rückrechnung ab Datum 1.)


4. Auflistung aller eröffneten und aufgelösten Geldanlagen (Girokonten, Sparkonten,


Sparbücher, Depots, andere Wertanlagen, Schließfächer usw.) der letzten 10 Jahre.


Bitte teilen Sie aufgelistet das Eröffnungsdatum, das Auflösungsdatum und das 


Auflösungssaldo mit Zahlungsempfänger und Kontonummer mit.  


Sollten bei den Banken keine eigenen Formulare für diese Angaben existieren, kann 


stattdessen die Seite 2 dieser Anlage verwendet werden.


Ermächtigung zur Befreiung vom Bankgeheimnis 
Ich ermächtige und beauftrage das Geldinstitut ____________________________________ 


_____________________________________ unter Befreiung vom Bankgeheimnis und den 


datenschutzrechtlichen Bestimmungen, dem Sozialamt weitere Auskünfte, insbesondere 


über den Kontostand und die Kontobewegung, zu erteilen. Diese Ermächtigung erstreckt 


sich auch auf aufgelöste Konten und Sparbücher (ggf. auch des verstorbenen Ehepartners). 


Gegebenenfalls entstehende Auskunftsgebühren werden nicht vom Sozialamt übernommen. 


________________________________________________ __________________________ 


Ort, Datum                                Unterschrift (Antragsteller, Bevollmächtigter/gesetzl. Betreuer) 
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Bank-/Engagement-Bescheinigung 
(von den Banken auszufüllen) 


Für  Frau  Herrn  Eheleute  
Name/n, Vorname/n _________________________________________________________ 


wird hiermit bescheinigt, dass bezogen auf den Stichtag ____ ________ in den letzten 


10 Jahren folgende Konten geführt bzw. aufgelöst wurden (Giro-, Depot-, Wertpapier-, Spar-


konten, Sparbriefe, Wertpapiere, Genossenschaftseinlagen, Schließfächer oder ähnliches): 


1. Kontoart, Kontonummer:
Eröffnungsdatum:  Saldo am Stichtag:  EUR 


 2 Jahre vor Stichtag: EUR 
 5 Jahre vor Stichtag: EUR 


Auflösungsdatum:  Auflösungssaldo:  EUR 
Zahlungsempfänger, Konto-Nr.: 


2. Kontoart, Kontonummer:
Eröffnungsdatum:  Saldo am Stichtag:  EUR 


 2 Jahre vor Stichtag: EUR 
 5 Jahre vor Stichtag: EUR 


Auflösungsdatum:  Auflösungssaldo:  EUR 
Zahlungsempfänger, Konto-Nr.: 


3. Kontoart, Kontonummer:
Eröffnungsdatum:  Saldo am Stichtag:  EUR 


 2 Jahre vor Stichtag: EUR 
 5 Jahre vor Stichtag: EUR 


Auflösungsdatum:  Auflösungssaldo:  EUR 
Zahlungsempfänger, Konto-Nr.: 


Für weitere Konten bitte eine Kopie dieser leeren Seite anlegen und auch unterzeichnen. 


Wurde ein Freistellungsauftrag erteilt?   


 Nein  Ja, in Höhe von ____________ __ EUR 


Diese Angaben wurden mit aller Sorgfalt erstellt. Sollte trotzdem ein Fehler unterlaufen sein, 


können wir für einen hierdurch verursachten Schaden nur bei grober Fahrlässigkeit haften. 


__________________________________________________________________________ 


Ort, Datum Unterschrift  Kreditinstitut (Stempel) 
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Auszug aus dem Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil - (SGB I) 
vom 11. 12. 1975 (BGBl I S. 3015) in der Fassung vom 5. 10. 1994 (BGBl I S. 2911/2950) 
Dritter Titel: Mitwirkung des Leistungsberechtigten 


§ 60 Angabe von Tatsachen
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat


1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des
zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte
zuzustimmen,
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im
Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich
mitzuteilen,
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlagen des zuständigen Leistungsträgers
Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Satz 1 gilt entsprechend für
denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.


(2) Soweit für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind,
sollen diese benutzt werden.


§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung
(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen
Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung
des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen
die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder
entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind.
Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise
absichtlich die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert.
(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen
Arbeitsunfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder wegen
Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65
nicht nach und ist unter Würdigung aller Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
dass deshalb die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder
Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die
Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen.
(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden,
nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und
seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist
nachgekommen ist.


Auszug aus dem Strafgesetzbuch - (StGB) 
in der Fassung vom 12.04.1986 (BGBl I S. 393) 


§ 263 Betrug
(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung
falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt
oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn
Jahren.
(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.
(5) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).





		Anlage D (von den Banken auszufüllen)

		Ermächtigung zur Befreiung vom Bankgeheimnis

		Auszug aus dem Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil - (SGB I)



		Für: Off

		Frau: Off

		Herrn: Off

		Namen Vornamen: 

		GeburtsdatumGeburtsdaten: 

		Anschrift: 

		Ort Datum: 

		Frau_2: Off

		Herrn_2: Off

		Eheleute: Off

		Namen Vornamen_2: 

		Kontoart Kontonummer: 

		Eröffnungsdatum: 

		Saldo am Stichtag: 

		2 Jahre vor Stichtag: 

		Auflösungsdatum: 

		5 Jahre vor Stichtag: 

		Auflösungssaldo: 

		Zahlungsempfänger KontoNr: 

		Kontoart Kontonummer_2: 

		Eröffnungsdatum_2: 

		Saldo am Stichtag_2: 

		2 Jahre vor Stichtag_2: 

		Auflösungsdatum_2: 

		5 Jahre vor Stichtag_2: 

		Auflösungssaldo_2: 

		Zahlungsempfänger KontoNr_2: 

		Kontoart Kontonummer_3: 

		Eröffnungsdatum_3: 

		Saldo am Stichtag_3: 

		2 Jahre vor Stichtag_3: 

		Auflösungsdatum_3: 

		5 Jahre vor Stichtag_3: 

		Auflösungssaldo_3: 

		Zahlungsempfänger KontoNr_3: 

		Nein: Off

		Datum Heimaufnahme/Antragstellung: 

		Name Geldinstitut: 

		weiter Name Geldinstitut: 

		Ja: Off

		Freistellungsauftrag in Höhe von: 

		Ort, Datum 2: 

		Stichtag: 
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Einrichtung Datum  _____________ 


Name ________________________________________________ 


Anschrift _______________________________________________ 


An 
Kreis Mettmann 
Der Landrat 
Sozialamt 
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 
40806 Mettmann 


Antrag auf Pflegewohngeld 
Anlage E  


Antrag von Frau/Herrn ___________________________________________________________________ 


ab _________           Neuantrag    Weitergewährung   Änderung wegen: _______________ 


Aktenzeichen  _________________ 


Angaben zur Person der/des Pflegebedürftigen 
Name, Vorname ________________________________________________________________________ 


Geburtsdatum ________________________________________________________________________ 


Familienstand ________________________________________________________________________ 


Ggfs. Name und Anschrift des/r Ehegatten/in, Lebenspartners/in, bzw. Lebensgefährten/in 


_____________________________________________________________________________________ 


Letzte Anschrift vor Aufnahme in die Pflegeeinrichtung _________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________ 


Tag der Aufnahme in die dauerstationäre Pflege   _____________________________________________ 


Kurzzeitpflege  nein  ja, von _____________ bis ______________ 


Verhinderungspflege  nein  ja, von _____________ bis ______________ 


 Einzelzimmer inkl. Zuschlag  Mehrbettzimmer 


 Sozialhilfefall   KOF-Fall   Beihilfeberechtigt, Beihilfestelle: _____________________ 


Pflegegrad    Besitzstand  nein  ja, in Höhe von 


Angaben zu einer/einem  Bevollmächtigten   Betreuer/in 
(bitte Vollmacht / Betreuungsbestellung beifügen) 


Name, Vorname  _____________________________________________________________ 


Telefonnummer/Mailadresse  _____________________________________________________________ 


Adresse _____________________________________________________________ 
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Angaben zu den Einkommensverhältnissen der/des Pflegebedürftigen und seines nicht getrennt 
lebenden Ehegatten sowie den Ansprüchen gegen die Pflegekasse 
Grundsätzlich sind Belege beizufügen, lediglich im Ausnahmefall können diese zur Fristwahrung 
nachgereicht werden. 
 


Rentenbescheid/e von Rentenversicherungs-Träger/n (auch Werksrenten, Zusatzrenten usw., incl. zu 
erwartende Sonderzahlungen, z.B. 13. Renteneinkommen)  


  ist/sind beigefügt.    liegt/liegen vor. 
 


Der Bescheid der Pflegekasse   
  ist beigefügt.    liegt vor. 


 


Sonstige Einkommensnachweise (z.B. Zinsen, Mieteinnahmen, Deputate) 
  sind beigefügt.    liegen vor. 


 


 


Angaben der Pflegeeinrichtung 
Der tägliche Pflegesatz beträgt seit dem ______________                   ______________ € 
 


Für die Einrichtung besteht  
 ein Versorgungsvertrag gem. § 72 Abs. 1 SGB XI 
 Bestandsschutz für vollstationäre Einrichtungen gem. § 73 Abs.3 und 4 SGB XI 
 eine Vergütungsvereinbarung gem. § 85 SGB XI 


 


Aktuelle Vergütungsvereinbarung gem. § 85 SGB XI  
  ist beigefügt.    liegt vor. 


 


Der Nachweis über die genehmigten, gesondert berechenbaren Aufwendungen gem. § 82 Abs. 3 SGB XI 
  ist beigefügt.    liegt vor. 


 


 
Investitionsaufwendungen werden dem/der Pflegebedürftigen nur insoweit in Rechnung gestellt, als sie 
nicht durch das Pflegewohngeld abgegolten werden. 
Über Änderungen des Pflegegrades und der Vergütungssätze sowie bei Zimmerwechsel wird die 
Einrichtung den Kreis Mettmann unverzüglich unterrichten. 
 
  


______________________________________ ________________________________________________________________________________________ 


Ort, Datum      Unterschrift der Einrichtung 
 


 


Mit der Antragstellung bin ich einverstanden: 
 


 


_____________________________________________________________________________________ 
Unterschrift Antragsteller bzw. Bevollmächtigte/r, Betreuer/in 





		Angaben zur Person der/des Pflegebedürftigen

		Angaben zu einer/einem  Bevollmächtigten   Betreuer/in  (bitte Vollmacht / Betreuungsbestellung beifügen)

		Angaben zu den Einkommensverhältnissen der/des Pflegebedürftigen und seines nicht getrennt lebenden Ehegatten sowie den Ansprüchen gegen die Pflegekasse

		Angaben der Pflegeeinrichtung



		Name: 

		Anschrift: 

		Datum: 

		Antrag von FrauHerrn: 

		ab: 

		Neuantrag: Off

		Weitergewährung: Off

		Änderung wegen: 

		Aktenzeichen: 

		Name Vorname: 

		Geburtsdatum: 

		Familienstand: 

		Ggfs Name und Anschrift desr Ehegattenin Lebenspartnersin bzw Lebensgefährtenin: 

		Letzte Anschrift vor Aufnahme in die Pflegeeinrichtung 1: 

		Letzte Anschrift vor Aufnahme in die Pflegeeinrichtung 2: 

		Tag der Aufnahme in die dauerstationäre Pflege: 

		ja von: 

		bis: 

		nein: Off

		nein_2: Off

		Mehrbettzimmer: Off

		ja von_2: 

		bis_2: 

		Einzelzimmer inkl Zuschlag: Off

		Sozialhilfefall: Off

		KOFFall: Off

		Pflegegrad: 

		nein_3: Off

		ja in Höhe von: Off

		Bevollmächtigten: Off

		Betreuerin: Off

		Der tägliche Pflegesatz beträgt seit dem: 

		€: 

		ein Versorgungsvertrag gem  72 Abs 1 SGB XI: Off

		Bestandsschutz für vollstationäre Einrichtungen gem  73 Abs3 und 4 SGB XI: Off

		eine Vergütungsvereinbarung gem  85 SGB XI: Off

		Ort Datum: 

		Änderung: Off

		Ja, Kurzzeitpflege: Off

		Ja, Verhinderungspflege: Off

		Beihilfeberechtigt: Off

		Beihilfestelle: 

		Name, Vorname zu Bevollmächtigte/r oder Betreuer_in: 

		TelefonnummerMailadresse zu Bevollmächtigte/r oder Betreuer_in: 

		Adresse zu Bevollmächtigte/r oder Betreuer_in: 

		Rentenbescheid/e  ist/sind beigefügt: Off

		Rentenbescheid/e  liegt/liegen vor: Off

		Bescheid der Pflegekasse ist beigefügt: Off

		Bescheid der Pflegekasse liegt vor: Off

		Einkommensnachweise sind beigefügt: Off

		Einkommensnachweise liegen vor: Off

		Vergütungsvereinbarung ist beigefügt: Off

		Vergütungsvereinbarung liegt vor: Off

		Aufwendungsnachweis ist beigefügt: Off

		Aufwendungsnachweis liegt vor: Off
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Mietbescheinigung 
Bitte vom Vermieter der Wohnung vor Heimaufnahme ausfüllen lassen! 


Anlage F 


Antrag von Frau/Herrn 


Geburtsdatum:  


Name des Vermieters: 


Anschrift des Vermieters: 


Herr/Frau/Familie  


lebt/leben seit  


in der Wohnung (vollständige Adresse) 


Baujahr des Hauses: 


Größe der Wohnung:  qm 


Heizungsart: 


Höhe der monatlichen Kaltmiete:   € 


Höhe der monatlichen Betriebskosten:  € 


Höhe der monatlichen Heizkosten:  € 


Höhe der monatlichen Warmwasserversorgung:  € 
(sofern nicht bereits in den Heizkosten enthalten) 


Höhe der monatlichen Miete insgesamt:  € 


Die Kaution in Höhe von       € wird am  ausgezahlt. 


☐ Das Mietverhältnis wurde gekündigt und endet am


☐ Das Mietverhältnis besteht weiterhin.


__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                 Unterschrift des/r Vermieters/in (ggfs. mit Stempel)





		Antrag von FrauHerrn 1: 

		Geburtsdatum des Antragstellers: 

		Name des Vermieters: 

		Anschrift des Vermieters: 

		HerrFrauFamilie 1: 

		lebt seit: 

		in der Wohnung vollständige Adresse 1: 

		in der Wohnung vollständige Adresse 2: 

		Baujahr des Hauses: 

		Größe der Wohnung in qm: 

		Heizungsart: 

		Höhe der monatlichen Kaltmiete in Euro: 

		Höhe der monatlichen Betriebskosten in Euro: 

		Höhe der monatlichen Heizkosten in Euro: 

		Höhe der monatlichen Warmwasserversorgung in Euro: 

		Höhe der monatlichen Miete insgesamt in Euro: 

		Höhe der Kaution in Euro: 

		Datum der Auszahlung der Kaution: 

		Das Mietverhältnis wurde gekündigt: Off

		Das Mietverhältnis endet am: 

		Das Mietverhältnis besteht weiterhin: Off

		Ort Datum: 
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Eigentum im In- und/oder Ausland 
Anlage G (Immer ausfüllen, das Bewohnen einer Mietwohnung schließt Eigentum nicht aus!) 


Antrag von Frau/Herrn 


Geburtsdatum:  


Ich bin Eigentümer_in bzw. Miteigentümer_in eines Grundstücks - einer Immobilie. 
 ja  nein 


Lage des Grundstücks/der Immobilie: 


Ich war Eigentümer_in bzw. Miteigentümer_in eines Grundstücks - einer Immobilie. 
 ja  nein 


Lage des Grundstücks/der Immobilie: 


Verkauf des Grundstücks/der Immobilie am:  


Nießbrauch, Wohnrecht, Leibrente, etc. vereinbart:   ja         nein 


Bitte Kopien des notariellen Übertragungsvertrages und einen aktuellen Grundbuchauszug einreichen! 


Mein/e Ehepartner_in/Lebenspartner_in/Lebensgefährte/Lebensgefährtin ist bzw. war in der 
Vergangenheit Eigentümer_in bzw. Miteigentümer_in eines Grundstücks - einer Immobilie. 


 ja  nein 


Lage des Grundstücks/der Immobilie: 


Verkauf des Grundstücks - der Immobilie am:  


Nießbrauch, Wohnrecht, Leibrente, etc. vereinbart:   ja         nein 


Bitte Kopien des notariellen Übertragungsvertrages und einen aktuellen Grundbuchauszug einreichen! 


Wenn alle Punkte mit nein beantwortet wurden, dann entfällt die Anlage H. 


Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich als Eigentümer/in bzw. Miteigentümer/in eines 
Hausgrundstücks oder eines unbebauten Grundstücks grundsätzlich verpflichtet bin, mein 
Einkommen und Vermögen zur Deckung meines Bedarfs einzusetzen. Ob es sich um 
geschütztes Vermögen i. S. d. § 90 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) handelt oder mir 
der Einsatz meines Vermögens, d.h. die sofortige Verwertung zugemutet werden kann, wird 
durch den Kreis Mettmann geprüft. 


Pflegewohngeld bzw. Sozialhilfe wird ab Antragsstellung als Darlehen gewährt, wenn mein 
Grundbesitz zwar nicht zum geschützten Vermögen gehört, eine sofortige Verwertung aber nicht 
möglich ist bzw. eine Härte bedeutet. Mit einer dinglichen oder anderweitigen Sicherung des 
Darlehens erkläre ich mich einverstanden. 


__________________________________________________________________________ 


Ort, Datum          Unterschrift  Antragsteller_in   Betreuer_in   Bevollmächtigte_r   





		Anlage G (Immer ausfüllen, das Bewohnen einer Mietwohnung schließt Eigentum nicht aus!)



		Antrag von FrauHerrn 1: 

		ja: Off

		nein: Off

		ja_2: Off

		nein_2: Off

		Verkauf des Grundstücksder Immobilie am: 

		ja_3: Off

		nein_3: Off

		ja_4: Off

		nein_4: Off

		Verkauf des Grundstücks der Immobilie am: 

		ja_5: Off

		nein_5: Off

		Ort Datum: 

		Betreuerin: Off

		Bevollmächtigter: Off

		undefined: Off

		Geburtsdatum: 

		Lage des ehem: 

		 Grundstücks/der Immobilie 1: 

		 Grundstücks/der Immobilie 2: 



		Lage des Grundstücks/der Immobilie 1: 

		Lage des Grundstücks/der Immobilie 2: 

		Lage des Grundstücks/der Immobilie von Ehepartner 1: 

		Lage des Grundstücks/der Immobilie von Ehepartner 2: 
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Erhebungsbogen zur Wertermittlung  
bei Haus- und Grundbesitz im In- und/oder Ausland 


Anlage H 


Antrag von Frau/Herrn 


Geburtsdatum:  


Name des/r Grundstückseigentümers/in: 


Lage des Grundstücks (Straße, Ort):       


Die nachstehenden Angaben können als Grundlage für die Werteermittlung der Immobilie an 


die kommunale Bewertungsstelle des Kreises Mettmann weitergeleitet werden. 


Angaben zum Haus und Grundbesitz 


Allgemeine Angaben: 


Baujahr:  


Wohnfläche:   qm 


Nutzfläche:   qm, welche 


Grundstücksgröße:    qm 


Erbpachtgrundstück:  nein  ja, Erbbauzins/Jahr 


Art: 


 Eigentumswohnung   Dreifamilienhaus  Büro- und Geschäftshaus 


 Einfamilienhaus  Mehrfamilienhaus  Gewerbebetrieb 


 Zweifamilienhaus   Wohn- und Geschäftshaus  sonstiges:  


Übergang des Eigentums: 


Kaufvertrag vom: 


Kaufpreis:  € 


Erbschaft/Schenkung/Übertragung am: 
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Grundausstattung: 


 Einfachverglasung  Isolierverglasung 


 Einzelöfen  Zentralheizung 


 Nachtspeicher  sonstiges  


 Bad, Anzahl     Gäste-WC 


 sonstiges (z. B. Sauna, Kachelofen) 


Außenanlage: 


 Garage  Carport  Terrasse/Balkon  sonstiges 


Ausstattungsklasse: 


 einfach (z. B. Einfachverglasung, Einzelöfen) 


 mittel (z. B. Isolierverglasung, Fliesen) 


 gehoben (z. B. Fußbodenheizung, Natursteinbelag) 


Bau und Unterhaltungszustand: 


 schlecht  normal  gut 


Nutzungsbeschränkungen: 


 nein 


 Wohnrecht  Nießbrauchrecht  Denkmalschutz  sonstiges 


Weitere Nutzung des Eigentums nach Umzug ins Pflegeheim: 


 Eigennutzung durch  


 Vermietung/Verpachtung  Verkauf  noch nicht bekannt 


Angaben über Einkünfte und Kosten für Haus- und Grundbesitz 
(Bitte Nachweise beifügen)


Jahresmieten 


Name, Vorname 


des/r Mieters/in 
genutzte Fläche Mietvertrag vom 


Jahreseinnahmen (ohne 


Kosten für Heizung und 


Warmwasserversorgung) 
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sonstige Einnahmen 


 
Bescheid/Vertrag 


vom 
Betrag in €/mtl. 


Eigenheimzulage             


Garagenmiete             


                  


 


Kosten 


 
Bescheid/Rechnung 


vom 
Betrag in €/jährlich 


Grundsteuer              


Hausgeld bei Eigentumswohnungen             


Müllabfuhr/Straßenreinigung/Winterdienst             


Entwässerungsgebühren             


Gebäudeversicherung             


Gebühren für Schornsteinfeger             


Heizungswartung             


Beitrag Haus- und Grundbesitzverein             


sonstiges             


 


Darlehen 


Gläubiger Anfangsschuld Restschuld Tilgung jährlich Zinsen jährlich 


            €       €       €       € 


            €       €       €       € 


 


Ich versichere, dass ich die Erklärung wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt habe. 
 


 


 


__________________________________________________________________________


Datum                                            Unterschrift Eigentümer/in 





		Angaben zum Haus und Grundbesitz

		Angaben über Einkünfte und Kosten für Haus- und Grundbesitz (Bitte Nachweise beifügen)



		Antrag von FrauHerrn: 

		Geburtsdatum: 

		Name desr Grundstückseigentümersin: 

		Lage des Grundstücks Straße Ort: 

		Baujahr: 

		Wohnfläche: 

		Nutzfläche: 

		Art der Nutzfläche 1: 

		Art der Nutzfläche 2: 

		Grundstücksgröße: 

		Erbpachtgrundstück = nein: Off

		Erbpachtgrundstück = ja: Off

		Erbbauzins/Jahr: 

		Eigentumswohnung: Off

		Einfamilienhaus: Off

		Zweifamilienhaus: Off

		Dreifamilienhaus: Off

		Mehrfamilienhaus: Off

		Wohnund Geschäftshaus: Off

		Büround Geschäftshaus: Off

		Gewerbebetrieb: Off

		sonstiges: Off

		Kaufvertrag vom:: 

		Kaufpreis in Euro: 

		ErbschaftSchenkungÜbertragung am: 

		Einfachverglasung: Off

		Isolierverglasung: Off

		Einzelöfen: Off

		Zentralheizung: Off

		Nachtspeicher: Off

		sonstiges_2: Off

		Definition von Sonstiges: 

		Bad Anzahl: Off

		GästeWC: Off

		sonstiges z B Sauna Kachelofen: Off

		Definition von Sonstiges (z: 

		 B: 

		 Sauna, Kachelofen): 





		Garage: Off

		Carport: Off

		TerrasseBalkon: Off

		sonstiges_3: Off

		Erläuterung von Sonstiges: 

		einfach z B Einfachverglasung Einzelöfen: Off

		mittel z B Isolierverglasung Fliesen: Off

		gehoben z B Fußbodenheizung Natursteinbelag: Off

		schlecht: Off

		normal: Off

		gut: Off

		nein_2: Off

		Wohnrecht: Off

		Nießbrauchrecht: Off

		Denkmalschutz: Off

		sonstiges_4: Off

		Beschreibung von Sonstiges: 

		Eigennutzung: Off

		Eigennutzung durch: 

		VermietungVerpachtung: Off

		Verkauf: Off

		noch nicht bekannt: Off

		Name Vorname desr MietersinRow1: 

		genutzte FlächeRow1: 

		Mietvertrag vomRow1: 

		Jahreseinnahmen ohne Kosten für Heizung und WarmwasserversorgungRow1: 

		Name Vorname desr MietersinRow2: 

		genutzte FlächeRow2: 

		Mietvertrag vomRow2: 

		Jahreseinnahmen ohne Kosten für Heizung und WarmwasserversorgungRow2: 

		Name Vorname desr MietersinRow3: 

		genutzte FlächeRow3: 

		Mietvertrag vomRow3: 

		Jahreseinnahmen ohne Kosten für Heizung und WarmwasserversorgungRow3: 

		BescheidVertrag vomEigenheimzulage: 

		Betrag in €mtlEigenheimzulage: 

		BescheidVertrag vomGaragenmiete: 

		Betrag in €mtlGaragenmiete: 

		Sonstiges bitte angeben: 

		BescheidVertrag vom Sonstiges: 

		Betrag in €mtl von Sonstiges: 

		BescheidRechnung vomGrundsteuer: 

		Betrag in €jährlichGrundsteuer: 

		BescheidRechnung vomHausgeld bei Eigentumswohnungen: 

		Betrag in €jährlichHausgeld bei Eigentumswohnungen: 

		BescheidRechnung vomMüllabfuhrStraßenreinigungWinterdienst: 

		Betrag in €jährlichMüllabfuhrStraßenreinigungWinterdienst: 

		BescheidRechnung vomEntwässerungsgebühren: 

		Betrag in €jährlichEntwässerungsgebühren: 

		BescheidRechnung vomGebäudeversicherung: 

		Betrag in €jährlichGebäudeversicherung: 

		BescheidRechnung vomGebühren für Schornsteinfeger: 

		Betrag in €jährlichGebühren für Schornsteinfeger: 

		BescheidRechnung vomHeizungswartung: 

		Betrag in €jährlichHeizungswartung: 

		BescheidRechnung vomBeitrag Hausund Grundbesitzverein: 

		Betrag in €jährlichBeitrag Hausund Grundbesitzverein: 

		BescheidRechnung vomsonstiges: 

		Betrag in €jährlichsonstiges: 

		GläubigerRow1: 

		€_Anfangsschuld: 

		€_Restschuld: 

		€_Tilgung jährlich: 

		€_Zinsen jährlich: 

		GläubigerRow2: 

		€_Anfangsschuld2: 

		€_Restschuld2: 

		€_Tilgung jährlich2: 

		€_Zinsen jährlich2: 

		Datum: 
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Erklärung 
 


Anlage I 
 


Antrag von Frau/Herrn                         


Geburtsdatum:                         
 
Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO 
Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung hat der Kreis seinen Bürgerinnen und Bürger 


bei der Erhebung von personenbezogenen Daten die folgenden Informationen mitzuteilen: 


 


Verantwortlicher : 
Kreis Mettmann 
Der Landrat 
Herr Thomas Hendele 
Düsseldorfer Str. 26 
40822 Mettmann 
 


Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Datenschutzbeauftragter des Kreises Mettmann 
Düsseldorfer Str.26 
40822 Mettmann 
Tel. 02104 99-0 
datenschutz@kreis-mettmann.de  
 


Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlagen 
Die Datenverarbeitung bei der Kreisverwaltung erfolgt im Wesentlichen auf Grundlage der 


maßgeblichen Rechtsvorschriften der verschiedenen Aufgabengebiete und Fachbereiche. 


Dazu zählen sowohl die fachspezifischen Gesetze und Verordnungen als auch die 


datenschutzrechtlichen Bestimmungen wie die EU-Datenschutz-Grundverordnung und das 


Datenschutzgesetz NRW. Darüber hinaus kann die Verarbeitung durch die Bekanntgabe der 


Daten durch die betroffene Person auf einer Einwilligung oder freiwilligen Angaben beruhen. 


 


Dauer der Speicherung 
Der Kreis ist im Rahmen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung berechtigt und verpflichtet, 


personenbezogene Daten zu verarbeiten und zu speichern. Die Speicherung dieser Daten 


erfolgt so lange, wie sie für die Aufgabenerledigung benötigt werden. 


Der Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten bemisst sich nach den jeweils 


maßgeblichen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aller zurzeit gültigen Rechtsvorschriften i. 



mailto:datenschutz@kreis-mettmann.de
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V. m. der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und allen sonstigen 


datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 


 


Bereitstellung der Daten 
Die Herausgabe der Daten der betroffenen Personen ist im Regelfall erforderlich, um 


Anträgen auf Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ordnungsgemäß bearbeiten und stattgeben zu 


können. 


Sie kann sich aber auch aus einer Bereitstellungspflicht ergeben, um gesetzlich 


vorgeschriebene Maßnahmen der Behörde erfüllen und durchsetzen zu können. 


Darüber hinaus kann die Notwendigkeit der Bereitstellung der Daten aus vertraglichen 


Vereinbarungen erforderlich sein. 


 


Rechte der Betroffenen 
Betroffene Personen haben nach der EU- Datenschutz-Grundverordnung folgende 


Rechte, wenn die gesetzlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 


• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten  


Die Betroffenen haben nach Art. 15 DS-GVO das Recht, von dem Verantwortlichen 


Auskunft über die bei ihm gespeicherten Daten zu erhalten. 


• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 


Wenn der Betroffene feststellt, dass die über ihn gespeicherten Daten fehlerhaft sind, 


hat er nach Art. 16 einen Anspruch auf Korrektur der Daten. 


• Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung 


Betroffene haben nach den Art. 17 und 18 das Recht auf Löschung der gespeicherten 


Daten, sofern Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen. 


• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer Umstände 


Betroffene haben unter den Voraussetzungen des Art. 21 die Möglichkeit, der 


Datenverarbeitung in bestimmten Fällen für die Zukunft zu widersprechen oder 


einschränken zu lassen. 


• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung 


Betroffene haben das Recht, erteilte Einwilligungen für die Zukunft zu widerrufen. 


• Recht auf Beschwerde 


Betroffene haben nach Art. 77 das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen 


Aufsichtsbehörde  
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Zuständige Aufsichtsbehörde 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 / 38424-0 
Fax 0211 / 38424-10 
Email poststelle@ldi.nrw.de  
Internet www.ldi.nrw.de 
 


 


Weitere Informationen zum Datenschutz und Mitwirkungspflichten  
Wer Pflegewohngeld und/oder Sozialhilfe beantragt oder erhält, hat nach §§ 60 ff. Erstes 


Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) alle für die Leistung erheblichen Tatsachen anzugeben und 


der Erteilung von Auskünften Dritter zuzustimmen (z.B. Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, 


Banken), wenn die notwendigen Daten nicht selbst beigebracht werden können. Alle 


Änderungen in den für die Leistung erheblichen Verhältnissen sind dem Kreis Mettmann 


unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen, insbesondere  


 


• Beantragung und Bewilligung von Renten, Wohngeld (Miet-/Lastenzuschuss), 


Kindergeld, Leistungen der Arbeitsagentur, Unterhaltsvorschussleistungen, anderer 


Sozialleistungen  


• Erhalt von jeglichem Einkommen oder Vermögen  


• Änderungen der Höhe laufender Einkünfte und ihren Wegfall  


• Änderungen von Grundmiete und Nebenkosten sowie Wohnungswechsel  


• Ein-und Auszug von Personen sowie vorübergehende Abwesenheitszeiten von 


Personen im Haushalt  


• Beendigung des Schulbesuches oder einer Ausbildung von Kindern  


• Ausscheiden aus der gesetzlichen Krankenversicherung, z.B. durch Kündigung des 


Arbeitsplatzes, Scheidung, Sperrzeiten, etc.  


• Krankenhausaufnahmen und Rehabilitationsmaßnahmen  


• Mehrtägige Reisen  


 


Beweismittel sind auf Verlangen vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Wird diesen 


Pflichten nicht nachgekommen und sind die Verhältnisse ungeklärt, kann die Hilfe abgelehnt 


oder nicht weiter geleistet werden. Auf die auf den Folgeseiten abgedruckten 


Rechtsvorschriften des Sozial- und des Strafgesetzbuches wird hingewiesen. Der Kreis 


Mettmann erhebt zur Bestimmung der Form der Hilfegewährung und deren detaillierter 


Ausgestaltung, sowie zur Bemessung der gewährten Leistungen persönliche und 


wirtschaftliche Daten. Der Umfang dieser Daten ergibt sich in der Regel aus dem Antrag.  



mailto:poststelle@ldi.nrw.de
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Es kann aber die Notwendigkeit bestehen, darüber hinausgehende Daten zu ermitteln, wenn 


die Ausgestaltung der Hilfe dies erfordert.  


Es können auch Daten erhoben werden, deren Mitteilung freiwillig ist. Sie sind im Antrag 


gekennzeichnet oder bei weiteren Fragen mit entsprechenden Hinweisen versehen. 


Grundsätzlich hat jede Person das Recht, ihre eigenen Daten selbst dem Kreis Mettmann 


mitzuteilen. Sollen andere Personen dies tun, ist für einen vertretenen Volljährigen eine 


Vollmacht notwendig; bei minderjährigen Kindern ist der gesetzliche Vertreter berechtigt. 


Kinder ab Vollendung des 15. Lebensjahres haben ein eigenes Antragsrecht (§ 36 SGB I).  


 


Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten vom Sozialamt nicht 


unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Die Einzelheiten zum Schutz der 


Sozialdaten sind in den §§ 67 ff. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), u.a. § 67a 


(Datenerhebung), § 67b (Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung), sowie in § 35 


SGB I (Sozialgeheimnis) geregelt. Die Daten werden maschinell verarbeitet und gespeichert.  


 


Nach § 118 Abs. 1 SGB XII können die dort bestimmten Daten regelmäßig mit den Daten 


anderer Sozialhilfeträger und anderer Sozialleistungsträger, den Arbeitsämtern, den 


gesetzlichen Trägern der Unfall-, Renten-oder Krankenversicherung, dem Bundesamt für 


Finanzen, aber auch den kommunalen Dienststellen (z.B. Einwohnermeldeamt, 


Straßenverkehrsamt, Liegenschaftsamt) abgeglichen werden. Hierzu dürfen Name, 


Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Geschlecht, Anschrift und 


Versicherungsnummer der Empfänger von Sozialhilfeleistungen der zentralen 


Auskunftsstelle übermittelt werden. Weitere Dienststellen werden bei Bedarf gutachterlich 


beteiligt, wie z.B. das Schulamt, das Gesundheitsamt, die kommunale Bewertungsstelle 


beim Gutachterausschuss. Dies soll helfen, rechtmäßige und sachgerechte Hilfen zur 


Verfügung zu stellen und den Missbrauch von Pflegewohngeld und/oder Sozialhilfe zu 


vermeiden.  


 


Zur Beurteilung der Auswirkungen des SGB XII und zu seiner Fortentwicklung wird nach  


§§ 121 ff. SGB XII eine Bundesstatistik über die Empfänger der Sozialhilfe durchgeführt. Die 


dabei zu meldenden Erhebungsmerkmale ergeben sich aus § 122 SGB XII. 
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Relevante Rechtsvorschriften  
Auszug aus dem Ersten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) in der Fassung vom 11.12.1975 


(BGBl I S. 3015), Zuletzt geändert durch Art. 6 Abs. 7 G v. 23.5.2017  


 


§ 35 Sozialgeheimnis 
(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes 


Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden 


(Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch 


innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten 


zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. Sozialdaten der Beschäftigten und 


ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran 


mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben 


werden. Der Anspruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die 


Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Verbände, die Datenstelle der 


Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen 


Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, die 


Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung 


von Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach 


§ 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 66 des Zehnten Buches durchführen, 


die Versicherungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten 


Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie 


Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c 


Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung 


ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren. 


(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den 


Voraussetzungen des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig. 


(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine 


Zeugnispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht 


automatisierten Dateien und automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder genutzten 


Sozialdaten. 


(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 


(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten 


Buches verarbeitet oder genutzt werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt 


werden, wenn schutzwürdige Interessen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen dadurch 


nicht beeinträchtigt werden können. 
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§ 60 Angabe von Tatsachen  
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 


1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des 


zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte 


zuzustimmen, 


2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im 


Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich 


mitzuteilen, 


3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 


Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 


Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 


(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen 


sind, sollen diese benutzt werden. 


 


§ 61 Persönliches Erscheinen  
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen 


Leistungsträgers zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer für die 


Entscheidung über die Leistung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen. 


 


§ 62 Untersuchungen  
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des zuständigen 


Leistungsträgers ärztlichen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, 


soweit diese für die Entscheidung über die Leistung erforderlich sind. 


 


§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung  
(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen 


Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung 


des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen 


die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder 


entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt 


entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich 


die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert. 


(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen 


Arbeitsunfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten 


Schädigungsfolgen oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen 


Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller 


Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fähigkeit zur 
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selbständigen Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit 


beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur 


Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen. 


(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, 


nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und 


seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist 


nachgekommen ist. 


 


Auszug aus dem Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) in der Fassung vom 18.01.2001 


(BGBl I S. 130), zuletzt geändert vom 11.11.2016  


 


§ 67a Datenerhebung  
(1) Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stellen ist 


zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem 


Gesetzbuch erforderlich ist. Dies gilt auch für besondere Arten personenbezogener Daten (§ 


67 Abs. 12). Angaben über die rassische Herkunft dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen, 


die sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen muss, nicht erhoben werden. Ist die 


Einwilligung des Betroffenen durch Gesetz vorgesehen, hat sie sich ausdrücklich auf 


besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12) zu beziehen. 


(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur 


erhoben werden 


1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Abs. 2 genannten Stellen, wenn 


a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind, 


b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand 


erfordern würde und 


c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige 


Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden, 


2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn 


a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an die 


erhebende Stelle ausdrücklich vorschreibt oder 


b) 


aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei 


anderen Personen oder Stellen erforderlich machen oder 


bb) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand 


erfordern würde 


und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige 


Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. 
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(3) Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere 


Weise Kenntnis erlangt hat, über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder 


Nutzung und die Identität der verantwortlichen Stelle zu unterrichten. Über Kategorien von 


Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit 


1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an 


diese rechnen muss, 


2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten 


Buches genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 


handelt oder 


3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder 


von Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines 


Gesetzes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind. 


Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur 


Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung 


von Rechtsvorteilen, ist der Betroffene hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur 


Auskunft verpflichtet, und die Folgen der Verweigerung von Angaben, sonst auf die 


Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 


(4) Werden Sozialdaten statt beim Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so 


ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit 


ihrer Angaben hinzuweisen. 


(5) Werden Sozialdaten weder beim Betroffenen noch bei einer in § 35 des Ersten Buches 


genannten Stelle erhoben und hat der Betroffene davon keine Kenntnis, ist er von der 


Speicherung, der Identität der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen 


der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Eine Pflicht zur Unterrichtung 


besteht nicht, wenn 


1. der Betroffene bereits auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der 


Übermittlung erlangt hat, 


2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder 


3. die Speicherung oder Übermittlung der Sozialdaten auf Grund eines Gesetzes 


ausdrücklich vorgesehen ist. 


Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit 


1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an 


diese rechnen muss, 


2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten 


Buches genannten Stelle  


    oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt oder 
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3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder 


von Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines 


Gesetzes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind. 


Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten 


Übermittlung zu erfolgen. Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen 


Voraussetzungen von einer Unterrichtung nach Satz 2 Nr. 2 und 3 abgesehen wird. § 83 


Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 


 


§ 67b Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung  
(1) Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die 


nachfolgenden Vorschriften oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es 


erlauben oder anordnen oder soweit der Betroffene eingewilligt hat. § 67a Abs. 1 Satz 2 bis 4 


gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen 


nur insoweit zulässig ist, als es sich um Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben 


handelt oder die Übermittlung zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung oder 


zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Arbeitsgemeinschaften 


zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. 


(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der 


vorgesehenen Verarbeitung oder Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung der 


Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf 


dessen freier Entscheidung beruht. Die Einwilligung und der Hinweis bedürfen der 


Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. 


Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die 


Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben. 


(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des 


Absatzes 2 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte 


Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach 


Absatz 2 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des 


bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten. 


(4) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn 


erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung 


von Sozialdaten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale 


dient. 


 


Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung vom 13. November 1998 (BGBl. I 


S. 3322), zuletzt geändert vom 11.04.2017   
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§ 263 Betrug 
(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 


verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung 


falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt 


oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 


(2) Der Versuch ist strafbar. 


(3) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 


zehn Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 


1.  gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten 


Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat, 


2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder in der Absicht handelt, 


durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine große Zahl von Menschen in die 


Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen, 


3. eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt, 


4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer Amtsträger 


missbraucht oder 


5. einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem Zweck eine 


Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz oder 


teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat. 


(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend. 


(5) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit 


Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer den Betrug als 


Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den §§ 263 


bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig begeht. 


(6) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1). 


 
 
  



https://dejure.org/gesetze/StGB/243.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/247.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/248a.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/263.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/264.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/267.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/269.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/68.html
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Diese Erklärung und die Auszüge aus dem SGB I, SGB X und dem StGB habe ich erhalten 
und hiermit zur Kenntnis genommen. Die im Antrag genannten Personen hatten ebenfalls 
Gelegenheit, das Merkblatt zu lesen.  


Ich versichere, dass die im Pflegewohngeld-/Sozialhilfeantrag gemachten Angaben und 
eingereichten Nachweise vollständig und wahr sind. Es ist mir bekannt, dass ich wegen 
unvollständiger oder unwahrer Angaben strafrechtlich verfolgt werden kann und zu Unrecht 
erhaltene Leistungen erstatten muss.  


Ich verpflichte mich, unverzüglich und unaufgefordert Änderungen der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse (auch die meiner Haushaltsangehörigen) mitzuteilen, die für die 
Leistungsgewährung erheblich sind. Dies betrifft insbesondere Änderungen in den 
Einkommens-, Vermögens-, Familien-und Aufenthaltsverhältnissen.  


Ich bin darüber belehrt worden, dass ich gem. § 60 Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil- 
(SGB) über meine Einkommens- und Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäße und 
vollständige Angaben zu machen habe. Von den beiliegend abgedruckten Bestimmungen 
der §§ 60 und 66 SGB (Mitwirkungspflichten und Folgen fehlender Mitwirkung) sowie § 263 
Strafgesetzbuch (Betrug) habe ich Kenntnis genommen. Ich weiß, dass unrichtige bzw. 
unvollständige Angaben strafrechtliche Verfolgung wegen Betrugs nach sich ziehen können. 


Ferner erkläre ich, darüber unterrichtet worden zu sein, dass meine Einkünfte, sowie ggf. die 
Einkünfte meines Ehegatten, ab sofort nur noch zur Deckung meines Unterhaltsbedarfs in 
Form der für mich entstehenden Heimkosten verwendet werden dürfen (Ausnahme: 
notwendiger Lebensunterhalt des Ehegatten). Über Ausnahmen entscheidet der Kreis 
Mettmann im Rahmen meines Antrages auf Sozialhilfe. 


Einverständniserklärung und Bevollmächtigung zur Zahlungsabwicklung 
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die vom Kreis Mettmann für mich zu 
zahlende Sozialhilfe zur Deckung der entstehenden Heimkosten direkt an die Pflegeein-
richtung gezahlt wird, in der ich mich jeweils befinde. Weiterhin erkläre ich unwiderruflich und 
über meinen Tod hinaus, dass der Kreis Mettmann als Träger der Sozialhilfe berechtigt ist, 
die nach Beendigung des Sozialhilfebezuges gegebenenfalls zu viel gezahlten Leistungen 
direkt beim Pflegeheim zurück zu fordern. Dementsprechend bevollmächtige ich hiermit die 
Pflegeeinrichtung, diese Beträge an den Kreis Mettmann auszuzahlen. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift des/r Antragstellers/in    Betreuer/in    Bevollmächtigte/r  
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                    Unterschrift  des/r Ehe-/Lebenspartners/in/Lebensgefährten/in 





		Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO

		Verantwortlicher :

		Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

		Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlagen

		Dauer der Speicherung

		Bereitstellung der Daten

		Rechte der Betroffenen

		Zuständige Aufsichtsbehörde



		Weitere Informationen zum Datenschutz und Mitwirkungspflichten

		Relevante Rechtsvorschriften

		§ 35 Sozialgeheimnis

		§ 60 Angabe von Tatsachen

		§ 61 Persönliches Erscheinen

		§ 62 Untersuchungen

		§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung

		§ 67a Datenerhebung

		§ 67b Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung

		§ 263 Betrug



		Einverständniserklärung und Bevollmächtigung zur Zahlungsabwicklung



		Antrag von FrauHerrn: 

		Geburtsdatum: 

		Ort Datum: 

		Unterschrift desr Antragstellersin: Off

		Betreuerin: Off

		Bevollmächtigter: Off

		Ort Datum_2: 

		Unterschrift  desr EheLebenspartnersinLebensgefährtenin: 
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Erklärung zum Zuzahlungsdarlehen 
Anlage J 


 


Antrag von Frau/Herrn                         


geb. am                         


 


Seit dem Jahr 2005 muss durch Inkrafttreten des Gesundheitsreformgesetzes vom Barbetrag 
(Taschengeld) jährlich für Medikamente oder Arztbesuche zugezahlt werden. Sie haben zwei 
Möglichkeiten, dies für die kommenden Jahre zu regeln: 


1. Sie wenden sich selbst an Ihre Krankenkasse und bezahlen nach Vorlage unseres 
Bewilligungsbescheides jeweils zu Jahresbeginn den Zuzahlungsbetrag selbst bei Ihrer 
Krankenkasse ein und erhalten dann ebenfalls umgehend von dort die Befreiungs-
bescheinigung. Eventuell ist auch die Einrichtung, in der Sie wohnen, bereit, dies für 
Sie zu erledigen.  


2. Um eine zu Jahresbeginn durch diese Zuzahlungspflicht eventuell eintretende 
finanzielle Überforderung zu vermeiden, hat der Gesetzgeber in § 37 Absatz 3 SGB XII 
die Möglichkeit eingeräumt, Ihnen ein Darlehen in Höhe des von Ihnen 
aufzubringenden Zuzahlungsbetrags zu gewähren, welches über das ganze Jahr 
verteilt auf 12 Monatsraten und mit Ihrem Taschengeld verrechnet werden würde. 


 


Bitte entscheiden Sie sich für eine Variante: 


 


Erklärung 
   1. Ich widerspreche einer ergänzenden Darlehensgewährung und werde eine  


Zuzahlungsbefreiung gegebenenfalls selbst bei der Krankenkasse beantragen. 


 


   2. Ich möchte das ergänzende Darlehen gem. § 37 Abs. 2 SGB XII in Anspruch nehmen 
           und bin mit einer entsprechenden Kürzung des Taschengeldes einverstanden. 


 Chronisch krank:  Ja     Nein   


Sollte jedoch eine Einbehaltung / Kürzung des Taschengeldes nicht mehr möglich sein,  
 verpflichte ich mich, den restlichen Betrag in monatlichen Raten oder in einer  
 Einmalzahlung zurück zu erstatten.  


 


____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift     Antragsteller_in    Betreuer_in    Bevollmächtigte/r  





		Anlage J

		Erklärung



		1 Ich widerspreche einer ergänzenden Darlehensgewährung und werde eine: Off

		2 Ich möchte das ergänzende Darlehen gem  37 Abs 2 SGB XII in Anspruch nehmen: Off

		Ja: Off

		Nein: Off

		Ort Datum: 

		Antragstellerin: Off

		Betreuerin: Off

		Bevollmächtigter: Off

		Vorname Name: 

		Geburtsdatum: 
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Erklärung zu den Unterhaltsverpflichteten 


Anlage K 
Angaben über Angehörige außerhalb der Haushaltsgemeinschaft gemäß § 94 SGB XII 


(leibliche Kinder, Adoptivkinder, Eltern, geschiedene oder getrenntlebende 
Ehepartner_innen/Lebenspartner_innen) 


 


 


Antrag von Frau/Herrn    


Geburtsdatum:     


 
Gem. § 94 Abs. 1 SGB XII geht ein nach bürgerlichem Recht bestehender Unterhalts-


anspruch zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch, für die Zeit, für die 


Leistungen erbracht werden, auf den Träger der Sozialhilfe über. 


Mit Inkrafttreten des sog. Angehörigen-Entlastungsgesetzes am 01.01.2020 gehen gemäß  


§ 94 Abs. 1 a SGB XII Unterhaltsansprüche der leistungsberechtigten Person gegenüber 


ihren Kindern oder Eltern nur noch auf den Leistungsträger über, wenn sich hinreichende 


Anhaltspunkte auf ein jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 des vierten Buches 


(SGB IV) über 100.000 EUR ergeben. Diese Anhaltspunkte ergeben sich u. a. aus der 


beruflichen und wirtschaftlichen Situation. 


Falls Ihnen als Antragsteller_in, Betreuer_in oder bevollmächtigte Person die im Folgenden 


abgefragten Daten nicht bekannt sind, befragen Sie dazu bitte, soweit möglich, die leistungs-


berechtigte Person und/oder die nicht getrenntlebende Ehepartnerin/den nicht getrennt-


lebenden Ehepartner.  


Falls Sie gerichtlich bestellte/r Betreuer/in sind, sind Sie über die Befragung der leistungs-


berechtigten Person und/oder der nicht getrenntlebenden Ehepartnerin/des nicht getrennt-


lebenden Ehepartners hinaus im Rahmen des Betreuungsverhältnisses gehalten, die Daten 


aus den Unterlagen des/der Betreuten zusammen zu tragen, soweit dies möglich ist. 


 


Besteht bereits ein Unterhaltstitel?   


  nein     ja, gegen     


(Den Titel bitte beifügen!) 
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1. Angehörige/r 
Verwandtschaftsverhältnis:   


Name, Vorname, Geburtsdatum:  


Anschrift:    


 wohnt zur Miete         oder  im Eigentum   


beruflicher Werdegang (z.B. Abitur, Studium, -Fachrichtung):   


   


Berufsbezeichnung:    


Arbeitgeber:   


Gesamteinkommen über 100.000 EUR  ja      nein   


darin enthalten: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ja      nein   


darin enthalten: Einkünfte aus Kapitalvermögen:  ja      nein   


 über die genannte Person können keine Angaben zu den derzeitigen wirtschaftlichen und 


persönlichen Verhältnissen gemacht und auch nicht ermittelt werden 


 


 


2. Angehörige/r 
Verwandtschaftsverhältnis:   


Name, Vorname, Geburtsdatum:  


Anschrift:    


 wohnt zur Miete         oder  im Eigentum   


beruflicher Werdegang (z.B. Abitur, Studium, -Fachrichtung):   


   


Berufsbezeichnung:    


Arbeitgeber:   


Gesamteinkommen über 100.000 EUR  ja      nein   


darin enthalten: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ja      nein   


darin enthalten: Einkünfte aus Kapitalvermögen:  ja      nein   


 über die genannte Person können keine Angaben zu den derzeitigen wirtschaftlichen und 


persönlichen Verhältnissen gemacht und auch nicht ermittelt werden 
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3. Angehörige/r 
Verwandtschaftsverhältnis:   


Name, Vorname, Geburtsdatum:  


Anschrift:    


 wohnt zur Miete         oder  im Eigentum   


beruflicher Werdegang (z.B. Abitur, Studium, -Fachrichtung):   


   


Berufsbezeichnung:    


Arbeitgeber:   


Gesamteinkommen über 100.000 EUR  ja      nein   


darin enthalten: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ja      nein   


darin enthalten: Einkünfte aus Kapitalvermögen:  ja      nein   


 über die genannte Person können keine Angaben zu den derzeitigen wirtschaftlichen und 


persönlichen Verhältnissen gemacht und auch nicht ermittelt werden 


 


 


4. Angehörige/r 
Verwandtschaftsverhältnis:   


Name, Vorname, Geburtsdatum:  


Anschrift:    


 wohnt zur Miete         oder  im Eigentum   


beruflicher Werdegang (z.B. Abitur, Studium, -Fachrichtung):   


   


Berufsbezeichnung:    


Arbeitgeber:   


Gesamteinkommen über 100.000 EUR  ja      nein   


darin enthalten: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ja      nein   


darin enthalten: Einkünfte aus Kapitalvermögen:  ja      nein   


 über die genannte Person können keine Angaben zu den derzeitigen wirtschaftlichen und 


persönlichen Verhältnissen gemacht und auch nicht ermittelt werden 
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5. Angehörige/r 
Verwandtschaftsverhältnis:   


Name, Vorname, Geburtsdatum:  


Anschrift:    


 wohnt zur Miete         oder  im Eigentum   


beruflicher Werdegang (z.B. Abitur, Studium, -Fachrichtung):   


   


Berufsbezeichnung:    


Arbeitgeber:   


Gesamteinkommen über 100.000 EUR  ja      nein   


darin enthalten: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ja      nein   


darin enthalten: Einkünfte aus Kapitalvermögen:  ja      nein   


 über die genannte Person können keine Angaben zu den derzeitigen wirtschaftlichen und 


persönlichen Verhältnissen gemacht und auch nicht ermittelt werden 


 


 


 
Ich versichere, dass ich alle Angaben in diesem Vordruck nach bestem Wissen und 


Gewissen gemacht habe und alle von mir gemachten Angaben vollständig und wahr sind. 


Es ist mir auch bekannt, dass ich wegen unvollständiger oder unwahrer Angaben 


strafrechtlich verfolgt werden kann (§ 263 Strafgesetzbuch- StGB). 


Änderungen oder Ergänzungen werde ich umgehend (gegebenenfalls über die 


Heimverwaltung zur Weiterleitung) dem Kreis Mettmann -Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- 


mitteilen. 


 


  
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller_in    Betreuer_in    Bevollmächtigte/r  
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Kreis Mettmann 
Sozialamt  
50-22
Düsseldorfer Str. 47
40822 Mettmann


Antrag auf Hilfen bei Pflegebedürftigkeit in Einrichtungen 


 Antrag auf Pflegewohngeld (bitte beifügen: Anlagen A, B, C, D, E, F, G, H, I) 
 Antrag auf Pflegewohngeld und Sozialhilfe (bitte beifügen: Anlagen A-K) 


 Kurzzeitpflege      Verhinderungspflege      dauerstationäre Pflege 
 Antrag auf Sozialhilfe (bitte beifügen: Anlagen A-K, ohne E) 


Hinweise 


• Um sachgerecht über Ihren Antrag entscheiden zu können, werden von Ihnen Informationen und
Unterlagen benötigt. Für die Antragstellung ist ein sorgfältiger, vollständiger und wahrheitsgemäß
ausgefüllter Antrag erforderlich.


• Alle Angaben sind durch Vorlage entsprechender Belege nachzuweisen.
• Die Datenerhebung im Zusammenhang mit diesem Antrag erfolgt nach § 67a Abs. 2 S. 1 Zehntes Buch


Sozialgesetzbuch (SGB X). Die weitere Datenverarbeitung erfolgt nach § 67b Abs. 1 SGB X.
• Die Verpflichtung zur Mitwirkung ergibt sich aus § 60 Abs. 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I).


Sofern Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kann beantragte Hilfe nach § 66 Abs. 1 SGB I ganz
oder teilweise versagt werden.


• Die im Rahmen dieses Antrags gemachten Angaben zum vorhandenen Vermögen können durch eine
Kontenabfrage nach § 93 Abs. 8 Abgabenordnung (AO) beim Bundeszentralamt für Steuern überprüft
werden.


• Sollten aufgrund falscher oder fehlender Angaben Sozialleistungen zu Unrecht bewilligt werden, sind
diese zu erstatten. Soweit der Tatbestand des Betruges nach § 263 Strafgesetzbuch (StGB) erfüllt ist, hat
dies strafrechtliche Folgen.


Angaben zur antragstellenden Person und dessen/deren Partner/in 


antragstellende/ 
pflegebedürftige Person 


 Ehepartner_in   Lebenspartner-in 
 Lebensgefährte/Lebensgefährtin 


Name 
Vorname 
Geburtsname 
Namen aus früheren 
Eheschließungen 
Geburtsdatum 
Geburtsort und Kreis 
Steueridentifikations-
nummer 
Pflegegrad 


Schwerbehinderten-
ausweis 


 nein 


Antrag gestellt?        ja        nein 


ja, Grad der Behinderung: 


Merkmal „G“             ja        nein 


 nein 


Antrag gestellt?        ja        nein 


ja, Grad der Behinderung: 


Merkmal „G“             ja        nein 


vom Amt auszufüllen 


Bekanntgabe: _________________ 


Eingang: _________________ 
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Weitere Angaben zur antragstellenden Person 
Anschrift vor Heimaufnahme _____________________________________________________________ 


Familienstand    ledig       verheiratet       verwitwet       nichteheliche Lebensgemeinschaft 
  eingetragene Lebenspartnerschaft        getrennt lebend     geschieden     
 seit       
 
Bei Scheidung  Urteil vom    rechtskräftig seit   
 Gericht    
 Unterhaltsregelung/Versorgungsausgleich        ja        nein 
 
Staatsangehörigkeit    deutsch  


 andere: ___________________  
Aufenthaltsrechtlicher Status  Duldung/Visum, gültig bis: ______________ 
  Niederlassungserlaubnis  Aufenthaltserlaubnis, gültig bis: __________ 
(als Nachweis immer Kopie Ausweis, Pass oder Aufenthaltstitel beifügen) 


 
Vertretungsberechtigte Person  


 nein, nicht vorhanden  
 ja, durch Vollmacht/Vorsorgevollmacht   ja, als vom Amtsgericht bestellte/r Betreuer_in 


Name und Anschrift _____________________________________________________________________ 
Telefon/Mailadresse _____________________________________________________________________ 


 
Weitere Personen im Haushalt 


1. Name, Vorname ________________________ Verwandtschaftsverhältnis ___________________ 
Geburtsdatum ________________________ Beruf ___________________________________ 


2. Name, Vorname ________________________ Verwandtschaftsverhältnis ___________________ 
Geburtsdatum ________________________ Beruf ___________________________________ 


 
Angaben zu Angehörigen außerhalb der Haushaltsgemeinschaft 
(leibliche Kinder, Adoptivkinder, Eltern, geschiedene oder getrennt lebende 
Ehepartner_innen/Lebenspartner_innen/Lebensgefährten/Lebensgefährtinnen) 
 


 nein  ja, bitte Anlage K ausfüllen 
 


Wohn- und Aufenthaltsverhältnisse 
Name und Anschrift der Pflegeeinrichtung __________________________________________________ 


Datum der Heimaufnahme  ____________________ 


Zimmerart  Einzelzimmer  Mehrbettzimmer 


Aufenthaltsort in den letzten zwei Monaten vor Heimaufnahme, sofern nicht die Wohnanschrift vor 


Heimaufnahme 


______________________________________________________________________________________ 


Kurzzeitpflege   nein   ja, von _____________ bis ______________ 


Der Entlastungsbeitrag der Pflegekasse ist vorrangig für die Kosten der Kurzzeitpflege einzusetzen! 
Verhinderungspflege   nein   ja, von _____________ bis ______________ 
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Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) 
Beziehen Sie Kriegsopferfürsorge?    nein   ja, in Höhe von _____________ €/mtl. 


Folgende Angehörige (Ehegatten, Eltern, Kinder) sind 
 
• durch Kriegsereignisse gefallen, vermisst bzw. an Kriegsleiden verstorben oder 
• in Ausübung des Wehr-/Zivildienstes, durch Gewalttaten oder durch Impfungen geschädigt oder 


verstorben oder 
• Geschädigte von rechtsstaatswidrigen Entscheidungen der ehemaligen DDR 


 
1. Name, Vorname ________________________ Verwandtschaftsverhältnis ___________________ 


Geburtsdatum    ________________________ 


 


Kosten der Unterkunft (Haushalt vor Aufnahme in die Pflegeeinrichtung) 
Anzahl der im Haushalt lebenden Personen ______________ 


Größe der Wohnfläche _______________qm 


Art der Unterkunft   


 Haus- und Grundvermögen  bitte Anlage H ausfüllen 


  Vorlage einer Rentabilitätsberechnung,  
      d. h. eine Aufstellung der Einnahmen und Kosten Ihres Eigentums 
 


 Mietwohnung  bitte Anlage F Mietbescheinigung vorlegen 


 Höhe der Kaution: __________ € 


 Die Wohnung wurde zum __________ gekündigt. 
 
Kranken- und Pflegeversicherung 
Pflegebedürftige Person 
Name der Versicherung __________________________________________________________________ 


Versicherungsnummer __________________________________________________________________ 


Art der Versicherung   pflichtversichert  freiwillig versichert  privat versichert 


Mitgliedschaft seit __________________________________________________________________ 


Die pflegebedürftige Person hat vor der dauerstationären Heimaufnahme Leistungen vom Jobcenter 


bezogen             nein    ja, der Antrag auf freiwillige Kranken- und 


Pflegeversicherung wurde am ___________ gestellt. Nachweis liegt bei! 


Haushaltsangehörige Person 
Name der Versicherung __________________________________________________________________ 


Versicherungsnummer __________________________________________________________________ 


Art der Versicherung   pflichtversichert  freiwillig versichert  privat versichert 


Mitgliedschaft seit __________________________________________________________________ 
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Erklärung  
Ich werde die für meine stationäre Pflege entstehenden Kosten voraussichtlich nicht aus den Leistungen der 
Pflegeversicherung, meinem Einkommen und Vermögen und sonstigen Leistungen unter Berücksichtigung 
eines monatlichen Barbetrages zur persönlichen Verfügung selbst tragen können.  
 
Bei Antrag auf Pflegewohngeld  
Mir ist bekannt, dass Pflegewohngeld gemäß § 14 Alten-und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW) 
grundsätzlich vom Einsatz des Einkommens und Vermögens abhängig ist und ich verpflichtet bin, meine 
gesamten Einkünfte vom Tag der Heimaufnahme an zur Deckung der Aufenthaltskosten einzusetzen.  
 
Bei Antrag auf Sozialhilfe  
Mir ist bekannt, dass Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII grundsätzlich vom Einsatz des 
Einkommens und Vermögens abhängig ist und ich verpflichtet bin, meine gesamten Einkünfte vom Tag der 
Heimaufnahme an zur Deckung der Aufenthaltskosten einzusetzen.  
 
Die nachfolgenden Anlagen sind Bestandteil meines Antrags:  


   Anlage A: Vollmacht/Bestellungsurkunde oder andere Vorsorgevollmacht 


   Anlage B: Erklärung über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der/des Pflegebedürftigen 


   Anlage C: Erklärung über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse von Ehepartner_in/   


       Lebenspartner_in/Lebensgefährten/Lebensgefährtin 


   Anlage D: Bankauskunft  


   Anlage E: Antrag auf Pflegewohngeld (Einrichtung)  


   Anlage F: Mietbescheinigung 


   Anlage G: Eigentum (Wohnen in einer Mietwohnung schließt Eigentum nicht aus!) 


   Anlage H: Erhebungsbogen zur Wertermittlung bei Haus-und Grundbesitz  


   Anlage I:  Erklärung 


   Anlage J: Erklärung zum Zuzahlungsdarlehen 


   Anlage K: Unterhalt 


 
Ich erkläre, dass ich über meine Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäße und vollständige Angaben 
gemacht habe. Mir ist bekannt, dass unrichtige oder unwahre Angaben strafrechtliche Folgen wegen 
Betruges (§ 263 StGB) nach sich ziehen können und zu Unrecht gezahlte Sozialleistungen zurückzuzahlen 
sind.  
 


____________________________________ 
Ort, Datum  
 
 
______________________________________________________________________________________
Unterschrift         Antragsteller_in                    Betreuer_in       Bevollmächtigte/r   
 





		Hinweise

		Angaben zur antragstellenden Person und dessen/deren Partner/in

		Weitere Angaben zur antragstellenden Person

		Weitere Personen im Haushalt

		Angaben zu Angehörigen außerhalb der Haushaltsgemeinschaft

		Wohn- und Aufenthaltsverhältnisse

		Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF)

		Kosten der Unterkunft (Haushalt vor Aufnahme in die Pflegeeinrichtung)

		Kranken- und Pflegeversicherung

		Erklärung



		Bekanntgabe: 

		Eingang: 

		Antrag auf Pflegewohngeld bitte beifügen Anlagen A B C D E F G H I: Off

		Antrag auf Pflegewohngeld und Sozialhilfe bitte beifügen Anlagen AK: Off

		Antrag auf Sozialhilfe bitte beifügen Anlagen AK ohne E: Off

		Kurzzeitpflege: Off

		Verhinderungspflege: Off

		dauerstationäre Pflege: Off

		Ehepartnerin: Off

		LebensgefährteLebensgefährtin: Off

		Lebenspartnerin: Off

		Anschrift vor Heimaufnahme: 

		ledig: Off

		verheiratet: Off

		verwitwet: Off

		nichteheliche Lebensgemeinschaft: Off

		eingetragene Lebenspartnerschaft: Off

		getrennt lebend: Off

		geschieden: Off

		Urteil vom: 

		rechtskräftig seit: 

		Gericht: 

		ja_5: Off

		nein_7: Off

		deutsch: Off

		andere: 

		DuldungVisum gültig bis: 

		Aufenthaltsrechtlicher Status: Off

		als Nachweis immer Kopie Ausweis Pass oder Aufenthaltstitel beifügen: Off

		Niederlassungserlaubnis: Off

		Aufenthaltserlaubnis gültig bis: 

		nein nicht vorhanden: Off

		ja durch VollmachtVorsorgevollmacht: Off

		ja als vom Amtsgericht bestellter Betreuerin: Off

		Name und Anschrift: 

		TelefonMailadresse: 

		Name Vorname: 

		Verwandtschaftsverhältnis: 

		Geburtsdatum: 

		Beruf: 

		Name Vorname_2: 

		Verwandtschaftsverhältnis_2: 

		Geburtsdatum_2: 

		Beruf_2: 

		nein_8: Off

		ja bitte Anlage K ausfüllen: Off

		Name und Anschrift der Pflegeeinrichtung: 

		Datum der Heimaufnahme: 

		Einzelzimmer: Off

		Mehrbettzimmer: Off

		Kurzzeitpflege_2: 

		ja von: 

		bis: 

		nein_9: Off

		nein_10: Off

		ja von_2: 

		bis_2: 

		nein_11: Off

		ja in Höhe von: Off

		€mtl: 

		Name Vorname_3: 

		Verwandtschaftsverhältnis_3: 

		Geburtsdatum_3: 

		Anzahl der im Haushalt lebenden Personen: 

		Größe der Wohnfläche: 

		Hausund Grundvermögen  bitte Anlage H ausfüllen: Off

		Mietwohnung: Off

		Höhe der Kaution: 

		Die Wohnung wurde zum: 

		Name der Versicherung: 

		Versicherungsnummer: 

		pflichtversichert: Off

		freiwillig versichert: Off

		privat versichert: Off

		Mitgliedschaft seit: 

		Pflegeversicherung wurde am: 

		nein_12: Off

		ja der Antrag auf freiwillige Krankenund: Off

		Name der Versicherung_2: 

		Versicherungsnummer_2: 

		pflichtversichert_2: Off

		freiwillig versichert_2: Off

		privat versichert_2: Off

		Mitgliedschaft seit_2: 

		Anlage A VollmachtBestellungsurkunde oder andere Vorsorgevollmacht: Off

		Anlage B Erklärung über die Einkommensund Vermögensverhältnisse derdes Pflegebedürftigen: Off

		Anlage C Erklärung über die Einkommensund Vermögensverhältnisse von Ehepartnerin: Off

		Anlage D Bankauskunft: Off

		Anlage E Antrag auf Pflegewohngeld Einrichtung: Off

		Anlage F Mietbescheinigung: Off

		Anlage G Eigentum Wohnen in einer Mietwohnung schließt Eigentum nicht aus: Off

		Anlage H Erhebungsbogen zur Wertermittlung bei Hausund Grundbesitz: Off

		Anlage I Erklärung: Off

		Anlage J Erklärung zum Zuzahlungsdarlehen: Off

		Anlage K Unterhalt: Off

		Ort Datum: 

		Antragstellerin: Off

		Bevollmächtigter: Off

		undefined_4: Off

		Namen aus früheren Eheschließungen antragstellende pflegebedürftige Person: 

		Namen aus früheren EheschließungenEhepartnerin Lebenspartnerin LebensgefährteLebensgefährtin: 

		Geburtsdatum antragstellende pflegebedürftige Person: 

		Geburtsdatum Ehepartnerin Lebenspartnerin LebensgefährteLebensgefährtin: 

		Geburtsort und Kreis antragstellende pflegebedürftige Person: 

		Geburtsort und Kreis Ehepartnerin Lebenspartnerin LebensgefährteLebensgefährtin: 

		Steueridentifikationsnummer antragstellende pflegebedürftige Person: 

		Steueridentifikationsnummer Ehepartnerin Lebenspartnerin LebensgefährteLebensgefährtin: 

		Pflegegrad antragstellende pflegebedürftige Person: 

		Pflegegrad Ehepartnerin Lebenspartnerin LebensgefährteLebensgefährtin: 

		Name Ehepartnerin Lebenspartnerin LebensgefährteLebensgefährtin: 

		Vorname Ehepartnerin Lebenspartnerin LebensgefährteLebensgefährtin: 

		Geburtsname Ehepartnerin Lebenspartnerin LebensgefährteLebensgefährtin: 

		Name antragstellende pflegebedürftige Person: 

		Vorname antragstellende pflegebedürftige Person: 

		Geburtsname antragstellende pflegebedürftige Person: 

		nein_6: Off

		ja_4: Off

		nein_5: Off

		ja_3: Off

		nein_4: Off

		ja_2: Off

		nein_3: Off

		ja: Off

		Grad der Behinderung antragstellende Person: 

		Grad der Behinderung Partner_in: 

		nein, antragstellende Person: Off

		nein, Partner_in: Off

		ja, Kurzzeitpflege: Off

		ja, Verhinderungspflege: Off
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MERKBLATT     
 
 


Antrag auf Hilfen zur Pflege in Einrichtungen 
 


Mitzubringende Unterlagen für den 
Antrag auf Pflegewohngeld sowie Antrag auf Sozialhilfe 


 
 
Folgende Unterlagen sind vollständig und ungeschwärzt in Kopie einzureichen:  
 
Allgemeines 


 vollständig ausgefüllter und unterschriebener Hauptantrag nebst Anlagen  


 vollständige und wahrheitsgemäße Auskunft über Einkommens- und Vermögensver- 
hältnisse (kreuzen Sie alles an, auch wenn die Antwort „nein“ lautet) für den/die 
Heimbewohner_in sowie den/die Ehepartner_in/Lebenspartner_in/Lebensgefährten/ 
Lebensgefährtin, bitte Anlagen B und C verwenden 


 Personalausweis 


 bei ausländischer Staatsangehörigkeit Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis o. ä. Pass) 


 Vollmacht oder wenn eine Betreuung eingerichtet wurde, die Bestellungsurkunde. Wenn 
keine Vollmacht vorhanden ist, bitte von der hilfebedürftigen Person die Anlage A 
unterschreiben lassen! 


 falls vorhanden Kopie des Schwerbehindertenausweises (Kopie immer beidseitig) 


 Steueridentifikationsnummer 


 bei Scheidung immer das vollständige Scheidungsurteil beifügen 


 


Einkommen und Absetzungen (auch des Ehegatten/Lebensgefährten/Lebenspartners) 


 aktuelle vollständige Bescheide zu allen Renten bzw. Pensionen (z. B. Rente wg. 
Erwerbsminderung, Altersruhegeld, Unfallrente, Witwenrente, Erziehungsrente, 
Werksrente, Betriebsrente, etc.), auch aus dem Ausland  


 Gehaltsnachweise inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld 


 Nachweise über das gesamte Einkommen (z. B. Einkommen aus Vermietung und 
Verpachtung, Unterhalt, Kapital- und Zinserträge, Steuererstattungen, etc.) 


 Policen und Beitragsrechnungen des lfd. Jahres für Hausrat-, Haftpflicht- und 
Unfallversicherung 


 Bescheid über gesetzlichen, freiwilligen oder privaten Krankenversicherungsschutz 


 Wohngeldbescheid 
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Vermögen einschl. Vermögen im Ausland (auch des Ehegatten / Lebensgefährten / Lebenspartners) 


 Zusammenstellung der Bank über alle bestehenden Konten und Kontobestände 
(Anlage D) 


 Kontoauszüge aller Konten der letzten drei Monate vor Heimaufnahme 
beziehungsweise Antragstellung (auf den Tag genau) komplett und ungeschwärzt 


 Sparbücher (Eintragungen der letzten zehn Jahre) 


 aktuelle Nachweise über Rückkaufwerte von Lebens-, Unfall- und 
Sterbegeldversicherung 


 Nachweis über Vermögenswerte der letzten 10 Jahre, z. B. Sparverträge, Sparbriefe, 
Bausparverträge (Kontoauszug des Vorjahres) Aktien, Fonds, Depot, etc. 


 Geschäftsanteile wie Anteile an Volksbanken, Wohnungsgenossenschaften, etc. 


 aktuelle Unterlagen über bestehende Bestattungsvorsorgeverträge 


 Kfz Zulassungsbescheinigung Teil 1, Kaufvertrag, Werteermittlung und aktueller 
Kilometerstand 


 Nachweis von Schenkungen und Übertragungen (z. B. Geldleistungen, 
Grundvermögen, Bausparverträge, etc. der letzten zehn Jahre) 


 Bei Eigentumsübertragungen immer den vollständigen Notarvertrag 


 Grundbuchauszug, aktuelles Wertgutachten und Grundsteuerbescheid für alle 
bebauten und unbebauten Grundstücke 


 vollständig ausgefüllter Erhebungsbogen zur Wertermittlung bei Haus- und 
Grundbesitz (Anlage H) inklusive aller Nachweise 


 


Nachweis für bisherige Miet- und Unterkunftskosten 


 Mietbescheinigung des Vermieters (Anlage F), letzte Nebenkostenabrechnung, 
Nachweis der Mietkaution 


 letzte Heizkostenabrechnung, sofern die Heizkosten nicht in der Miete enthalten 
sind 


 


Nachweis der Heimpflegebedürftigkeit 


 Bescheid der Pflegekasse bzgl. der Übernahme der vollstationären Pflegekosten 


 bei keinem Pflegegrad, bei Pflegegrad 1 oder 2 eine zusätzliche Bescheinigung über 
eine Pflege- und Wohnberatung 


 sofern nur Pflegegrad 1 oder 2 vorliegt, Gutachten des MDK,  


 1. und 2. Seite sowie die unterschriebene Seite des Heimvertrages 


 Bei der Kurzzeitpflege der Ablehnungsbescheid der Pflegekasse, dass die Kosten im 
Rahmen des Entlastungsbetrages nicht übernommen werden. 





		Antrag auf Hilfen zur Pflege in Einrichtungen

		Allgemeines

		Einkommen und Absetzungen (auch des Ehegatten/Lebensgefährten/Lebenspartners)

		Vermögen einschl. Vermögen im Ausland (auch des Ehegatten / Lebensgefährten / Lebenspartners)

		Nachweis für bisherige Miet- und Unterkunftskosten

		Nachweis der Heimpflegebedürftigkeit
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Einrichtung Datum  _____________ 


Name ________________________________________________ 


Anschrift _______________________________________________ 


An 
Kreis Mettmann 
Die Landrätin
Sozialamt 
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 
40806 Mettmann 


Antrag auf Pflegewohngeld 
Anlage E  


Antrag von Frau/Herrn ___________________________________________________________________ 


ab _________           Neuantrag    Weitergewährung   Änderung wegen: _______________ 


Aktenzeichen  _________________ 


Angaben zur Person der/des Pflegebedürftigen 
Name, Vorname ________________________________________________________________________ 


Geburtsdatum ________________________________________________________________________ 


Familienstand ________________________________________________________________________ 


Ggfs. Name und Anschrift des/r Ehegatten/in, Lebenspartners/in, bzw. Lebensgefährten/in 


_____________________________________________________________________________________ 


Letzte Anschrift vor Aufnahme in die Pflegeeinrichtung _________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________ 


Tag der Aufnahme in die dauerstationäre Pflege   _____________________________________________ 


Kurzzeitpflege  nein  ja, von _____________ bis ______________ 


Verhinderungspflege  nein  ja, von _____________ bis ______________ 


 Einzelzimmer inkl. Zuschlag  Mehrbettzimmer 


 Sozialhilfefall   KOF-Fall   Beihilfeberechtigt, Beihilfestelle: _____________________ 


Pflegegrad    Besitzstand  nein  ja, in Höhe von 


Angaben zu einer/einem  Bevollmächtigten   Betreuer/in 
(bitte Vollmacht / Betreuungsbestellung beifügen) 


Name, Vorname  _____________________________________________________________ 


Telefonnummer/Mailadresse  _____________________________________________________________ 


Adresse _____________________________________________________________ 
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Angaben zu den Einkommensverhältnissen der/des Pflegebedürftigen und seines nicht getrennt 
lebenden Ehegatten sowie den Ansprüchen gegen die Pflegekasse 
Grundsätzlich sind Belege beizufügen, lediglich im Ausnahmefall können diese zur Fristwahrung 
nachgereicht werden. 
 


Rentenbescheid/e von Rentenversicherungs-Träger/n (auch Werksrenten, Zusatzrenten usw., incl. zu 
erwartende Sonderzahlungen, z.B. 13. Renteneinkommen)  


  ist/sind beigefügt.    liegt/liegen vor. 
 


Der Bescheid der Pflegekasse   
  ist beigefügt.    liegt vor. 


 


Sonstige Einkommensnachweise (z.B. Zinsen, Mieteinnahmen, Deputate) 
  sind beigefügt.    liegen vor. 


 


 


Angaben der Pflegeeinrichtung 
Der tägliche Pflegesatz beträgt seit dem ______________                   ______________ € 
 


Für die Einrichtung besteht  
 ein Versorgungsvertrag gem. § 72 Abs. 1 SGB XI 
 Bestandsschutz für vollstationäre Einrichtungen gem. § 73 Abs.3 und 4 SGB XI 
 eine Vergütungsvereinbarung gem. § 85 SGB XI 


 


Aktuelle Vergütungsvereinbarung gem. § 85 SGB XI  
  ist beigefügt.    liegt vor. 


 


Der Nachweis über die genehmigten, gesondert berechenbaren Aufwendungen gem. § 82 Abs. 3 SGB XI 
  ist beigefügt.    liegt vor. 


 


 
Investitionsaufwendungen werden dem/der Pflegebedürftigen nur insoweit in Rechnung gestellt, als sie 
nicht durch das Pflegewohngeld abgegolten werden. 
Über Änderungen des Pflegegrades und der Vergütungssätze sowie bei Zimmerwechsel wird die 
Einrichtung den Kreis Mettmann unverzüglich unterrichten. 
 
  


______________________________________ ________________________________________________________________________________________ 


Ort, Datum      Unterschrift der Einrichtung 
 


 


Mit der Antragstellung bin ich einverstanden: 
 


 


_____________________________________________________________________________________ 
Unterschrift Antragsteller bzw. Bevollmächtigte/r, Betreuer/in 





		Angaben zur Person der/des Pflegebedürftigen

		Angaben zu einer/einem  Bevollmächtigten   Betreuer/in  (bitte Vollmacht / Betreuungsbestellung beifügen)

		Angaben zu den Einkommensverhältnissen der/des Pflegebedürftigen und seines nicht getrennt lebenden Ehegatten sowie den Ansprüchen gegen die Pflegekasse

		Angaben der Pflegeeinrichtung



		Name: 

		Anschrift: 

		Datum: 

		Antrag von FrauHerrn: 

		ab: 

		Neuantrag: Off

		Weitergewährung: Off

		Änderung wegen: 

		Aktenzeichen: 

		Name Vorname: 

		Geburtsdatum: 

		Familienstand: 

		Ggfs Name und Anschrift desr Ehegattenin Lebenspartnersin bzw Lebensgefährtenin: 

		Letzte Anschrift vor Aufnahme in die Pflegeeinrichtung 1: 

		Letzte Anschrift vor Aufnahme in die Pflegeeinrichtung 2: 

		Tag der Aufnahme in die dauerstationäre Pflege: 

		ja von: 

		bis: 

		nein: Off

		nein_2: Off

		Mehrbettzimmer: Off

		ja von_2: 

		bis_2: 

		Einzelzimmer inkl Zuschlag: Off

		Sozialhilfefall: Off

		KOFFall: Off

		Pflegegrad: 

		nein_3: Off

		ja in Höhe von: Off

		Bevollmächtigten: Off

		Betreuerin: Off

		Der tägliche Pflegesatz beträgt seit dem: 

		€: 

		ein Versorgungsvertrag gem  72 Abs 1 SGB XI: Off

		Bestandsschutz für vollstationäre Einrichtungen gem  73 Abs3 und 4 SGB XI: Off

		eine Vergütungsvereinbarung gem  85 SGB XI: Off

		Ort Datum: 

		Änderung: Off

		Ja, Kurzzeitpflege: Off

		Ja, Verhinderungspflege: Off

		Beihilfeberechtigt: Off

		Beihilfestelle: 

		Name, Vorname zu Bevollmächtigte/r oder Betreuer_in: 

		TelefonnummerMailadresse zu Bevollmächtigte/r oder Betreuer_in: 

		Adresse zu Bevollmächtigte/r oder Betreuer_in: 

		Rentenbescheid/e  ist/sind beigefügt: Off

		Rentenbescheid/e  liegt/liegen vor: Off

		Bescheid der Pflegekasse ist beigefügt: Off

		Bescheid der Pflegekasse liegt vor: Off

		Einkommensnachweise sind beigefügt: Off

		Einkommensnachweise liegen vor: Off

		Vergütungsvereinbarung ist beigefügt: Off

		Vergütungsvereinbarung liegt vor: Off

		Aufwendungsnachweis ist beigefügt: Off

		Aufwendungsnachweis liegt vor: Off
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Erklärung 


Anlage I 


Antrag von Frau/Herrn 


Geburtsdatum: 


Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO 
Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung hat der Kreis seinen Bürgerinnen und Bürger 


bei der Erhebung von personenbezogenen Daten die folgenden Informationen mitzuteilen: 


Verantwortlicher : 
Kreis Mettmann 
Die Landrätin 
Frau Dr. Bettina Warnecke
Düsseldorfer Str. 26 
40822 Mettmann 


Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Datenschutzbeauftragter des Kreises Mettmann 
Düsseldorfer Str.26 
40822 Mettmann 
Tel. 02104 99-0 
datenschutz@kreis-mettmann.de  


Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlagen 
Die Datenverarbeitung bei der Kreisverwaltung erfolgt im Wesentlichen auf Grundlage der 


maßgeblichen Rechtsvorschriften der verschiedenen Aufgabengebiete und Fachbereiche. 


Dazu zählen sowohl die fachspezifischen Gesetze und Verordnungen als auch die 


datenschutzrechtlichen Bestimmungen wie die EU-Datenschutz-Grundverordnung und das 


Datenschutzgesetz NRW. Darüber hinaus kann die Verarbeitung durch die Bekanntgabe der 


Daten durch die betroffene Person auf einer Einwilligung oder freiwilligen Angaben beruhen. 


Dauer der Speicherung 
Der Kreis ist im Rahmen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung berechtigt und verpflichtet, 


personenbezogene Daten zu verarbeiten und zu speichern. Die Speicherung dieser Daten 


erfolgt so lange, wie sie für die Aufgabenerledigung benötigt werden. 


Der Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten bemisst sich nach den jeweils 


maßgeblichen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aller zurzeit gültigen Rechtsvorschriften i. 
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V. m. der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und allen sonstigen 


datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 


 


Bereitstellung der Daten 
Die Herausgabe der Daten der betroffenen Personen ist im Regelfall erforderlich, um 


Anträgen auf Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ordnungsgemäß bearbeiten und stattgeben zu 


können. 


Sie kann sich aber auch aus einer Bereitstellungspflicht ergeben, um gesetzlich 


vorgeschriebene Maßnahmen der Behörde erfüllen und durchsetzen zu können. 


Darüber hinaus kann die Notwendigkeit der Bereitstellung der Daten aus vertraglichen 


Vereinbarungen erforderlich sein. 


 


Rechte der Betroffenen 
Betroffene Personen haben nach der EU- Datenschutz-Grundverordnung folgende 


Rechte, wenn die gesetzlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 


• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten  


Die Betroffenen haben nach Art. 15 DS-GVO das Recht, von dem Verantwortlichen 


Auskunft über die bei ihm gespeicherten Daten zu erhalten. 


• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 


Wenn der Betroffene feststellt, dass die über ihn gespeicherten Daten fehlerhaft sind, 


hat er nach Art. 16 einen Anspruch auf Korrektur der Daten. 


• Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung 


Betroffene haben nach den Art. 17 und 18 das Recht auf Löschung der gespeicherten 


Daten, sofern Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen. 


• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer Umstände 


Betroffene haben unter den Voraussetzungen des Art. 21 die Möglichkeit, der 


Datenverarbeitung in bestimmten Fällen für die Zukunft zu widersprechen oder 


einschränken zu lassen. 


• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung 


Betroffene haben das Recht, erteilte Einwilligungen für die Zukunft zu widerrufen. 


• Recht auf Beschwerde 


Betroffene haben nach Art. 77 das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen 


Aufsichtsbehörde  
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Zuständige Aufsichtsbehörde 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 / 38424-0 
Fax 0211 / 38424-10 
Email poststelle@ldi.nrw.de  
Internet www.ldi.nrw.de 
 


 


Weitere Informationen zum Datenschutz und Mitwirkungspflichten  
Wer Pflegewohngeld und/oder Sozialhilfe beantragt oder erhält, hat nach §§ 60 ff. Erstes 


Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) alle für die Leistung erheblichen Tatsachen anzugeben und 


der Erteilung von Auskünften Dritter zuzustimmen (z.B. Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, 


Banken), wenn die notwendigen Daten nicht selbst beigebracht werden können. Alle 


Änderungen in den für die Leistung erheblichen Verhältnissen sind dem Kreis Mettmann 


unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen, insbesondere  


 


• Beantragung und Bewilligung von Renten, Wohngeld (Miet-/Lastenzuschuss), 


Kindergeld, Leistungen der Arbeitsagentur, Unterhaltsvorschussleistungen, anderer 


Sozialleistungen  


• Erhalt von jeglichem Einkommen oder Vermögen  


• Änderungen der Höhe laufender Einkünfte und ihren Wegfall  


• Änderungen von Grundmiete und Nebenkosten sowie Wohnungswechsel  


• Ein-und Auszug von Personen sowie vorübergehende Abwesenheitszeiten von 


Personen im Haushalt  


• Beendigung des Schulbesuches oder einer Ausbildung von Kindern  


• Ausscheiden aus der gesetzlichen Krankenversicherung, z.B. durch Kündigung des 


Arbeitsplatzes, Scheidung, Sperrzeiten, etc.  


• Krankenhausaufnahmen und Rehabilitationsmaßnahmen  


• Mehrtägige Reisen  


 


Beweismittel sind auf Verlangen vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Wird diesen 


Pflichten nicht nachgekommen und sind die Verhältnisse ungeklärt, kann die Hilfe abgelehnt 


oder nicht weiter geleistet werden. Auf die auf den Folgeseiten abgedruckten 


Rechtsvorschriften des Sozial- und des Strafgesetzbuches wird hingewiesen. Der Kreis 


Mettmann erhebt zur Bestimmung der Form der Hilfegewährung und deren detaillierter 


Ausgestaltung, sowie zur Bemessung der gewährten Leistungen persönliche und 


wirtschaftliche Daten. Der Umfang dieser Daten ergibt sich in der Regel aus dem Antrag.  



mailto:poststelle@ldi.nrw.de
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Es kann aber die Notwendigkeit bestehen, darüber hinausgehende Daten zu ermitteln, wenn 


die Ausgestaltung der Hilfe dies erfordert.  


Es können auch Daten erhoben werden, deren Mitteilung freiwillig ist. Sie sind im Antrag 


gekennzeichnet oder bei weiteren Fragen mit entsprechenden Hinweisen versehen. 


Grundsätzlich hat jede Person das Recht, ihre eigenen Daten selbst dem Kreis Mettmann 


mitzuteilen. Sollen andere Personen dies tun, ist für einen vertretenen Volljährigen eine 


Vollmacht notwendig; bei minderjährigen Kindern ist der gesetzliche Vertreter berechtigt. 


Kinder ab Vollendung des 15. Lebensjahres haben ein eigenes Antragsrecht (§ 36 SGB I).  


 


Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten vom Sozialamt nicht 


unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Die Einzelheiten zum Schutz der 


Sozialdaten sind in den §§ 67 ff. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), u.a. § 67a 


(Datenerhebung), § 67b (Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung), sowie in § 35 


SGB I (Sozialgeheimnis) geregelt. Die Daten werden maschinell verarbeitet und gespeichert.  


 


Nach § 118 Abs. 1 SGB XII können die dort bestimmten Daten regelmäßig mit den Daten 


anderer Sozialhilfeträger und anderer Sozialleistungsträger, den Arbeitsämtern, den 


gesetzlichen Trägern der Unfall-, Renten-oder Krankenversicherung, dem Bundesamt für 


Finanzen, aber auch den kommunalen Dienststellen (z.B. Einwohnermeldeamt, 


Straßenverkehrsamt, Liegenschaftsamt) abgeglichen werden. Hierzu dürfen Name, 


Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Geschlecht, Anschrift und 


Versicherungsnummer der Empfänger von Sozialhilfeleistungen der zentralen 


Auskunftsstelle übermittelt werden. Weitere Dienststellen werden bei Bedarf gutachterlich 


beteiligt, wie z.B. das Schulamt, das Gesundheitsamt, die kommunale Bewertungsstelle 


beim Gutachterausschuss. Dies soll helfen, rechtmäßige und sachgerechte Hilfen zur 


Verfügung zu stellen und den Missbrauch von Pflegewohngeld und/oder Sozialhilfe zu 


vermeiden.  


 


Zur Beurteilung der Auswirkungen des SGB XII und zu seiner Fortentwicklung wird nach  


§§ 121 ff. SGB XII eine Bundesstatistik über die Empfänger der Sozialhilfe durchgeführt. Die 


dabei zu meldenden Erhebungsmerkmale ergeben sich aus § 122 SGB XII. 
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Relevante Rechtsvorschriften  
Auszug aus dem Ersten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) in der Fassung vom 11.12.1975 


(BGBl I S. 3015), Zuletzt geändert durch Art. 6 Abs. 7 G v. 23.5.2017  


 


§ 35 Sozialgeheimnis 
(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes 


Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden 


(Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch 


innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten 


zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. Sozialdaten der Beschäftigten und 


ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran 


mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben 


werden. Der Anspruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die 


Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Verbände, die Datenstelle der 


Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen 


Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, die 


Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung 


von Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach 


§ 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 66 des Zehnten Buches durchführen, 


die Versicherungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten 


Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie 


Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c 


Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung 


ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren. 


(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den 


Voraussetzungen des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig. 


(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine 


Zeugnispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht 


automatisierten Dateien und automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder genutzten 


Sozialdaten. 


(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 


(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten 


Buches verarbeitet oder genutzt werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt 


werden, wenn schutzwürdige Interessen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen dadurch 


nicht beeinträchtigt werden können. 
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§ 60 Angabe von Tatsachen  
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 


1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des 


zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte 


zuzustimmen, 


2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im 


Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich 


mitzuteilen, 


3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 


Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 


Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 


(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen 


sind, sollen diese benutzt werden. 


 


§ 61 Persönliches Erscheinen  
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen 


Leistungsträgers zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer für die 


Entscheidung über die Leistung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen. 


 


§ 62 Untersuchungen  
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des zuständigen 


Leistungsträgers ärztlichen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, 


soweit diese für die Entscheidung über die Leistung erforderlich sind. 


 


§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung  
(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen 


Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung 


des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen 


die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder 


entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt 


entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich 


die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert. 


(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen 


Arbeitsunfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten 


Schädigungsfolgen oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen 


Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller 


Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fähigkeit zur 
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selbständigen Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit 


beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur 


Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen. 


(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, 


nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und 


seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist 


nachgekommen ist. 


 


Auszug aus dem Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) in der Fassung vom 18.01.2001 


(BGBl I S. 130), zuletzt geändert vom 11.11.2016  


 


§ 67a Datenerhebung  
(1) Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stellen ist 


zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem 


Gesetzbuch erforderlich ist. Dies gilt auch für besondere Arten personenbezogener Daten (§ 


67 Abs. 12). Angaben über die rassische Herkunft dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen, 


die sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen muss, nicht erhoben werden. Ist die 


Einwilligung des Betroffenen durch Gesetz vorgesehen, hat sie sich ausdrücklich auf 


besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12) zu beziehen. 


(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur 


erhoben werden 


1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Abs. 2 genannten Stellen, wenn 


a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind, 


b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand 


erfordern würde und 


c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige 


Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden, 


2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn 


a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an die 


erhebende Stelle ausdrücklich vorschreibt oder 


b) 


aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei 


anderen Personen oder Stellen erforderlich machen oder 


bb) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand 


erfordern würde 


und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige 


Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. 
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(3) Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere 


Weise Kenntnis erlangt hat, über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder 


Nutzung und die Identität der verantwortlichen Stelle zu unterrichten. Über Kategorien von 


Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit 


1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an 


diese rechnen muss, 


2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten 


Buches genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 


handelt oder 


3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder 


von Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines 


Gesetzes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind. 


Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur 


Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung 


von Rechtsvorteilen, ist der Betroffene hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur 


Auskunft verpflichtet, und die Folgen der Verweigerung von Angaben, sonst auf die 


Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 


(4) Werden Sozialdaten statt beim Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so 


ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit 


ihrer Angaben hinzuweisen. 


(5) Werden Sozialdaten weder beim Betroffenen noch bei einer in § 35 des Ersten Buches 


genannten Stelle erhoben und hat der Betroffene davon keine Kenntnis, ist er von der 


Speicherung, der Identität der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen 


der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Eine Pflicht zur Unterrichtung 


besteht nicht, wenn 


1. der Betroffene bereits auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der 


Übermittlung erlangt hat, 


2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder 


3. die Speicherung oder Übermittlung der Sozialdaten auf Grund eines Gesetzes 


ausdrücklich vorgesehen ist. 


Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit 


1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an 


diese rechnen muss, 


2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten 


Buches genannten Stelle  


    oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt oder 
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3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder 


von Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines 


Gesetzes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind. 


Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten 


Übermittlung zu erfolgen. Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen 


Voraussetzungen von einer Unterrichtung nach Satz 2 Nr. 2 und 3 abgesehen wird. § 83 


Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 


 


§ 67b Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung  
(1) Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die 


nachfolgenden Vorschriften oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es 


erlauben oder anordnen oder soweit der Betroffene eingewilligt hat. § 67a Abs. 1 Satz 2 bis 4 


gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen 


nur insoweit zulässig ist, als es sich um Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben 


handelt oder die Übermittlung zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung oder 


zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Arbeitsgemeinschaften 


zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. 


(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der 


vorgesehenen Verarbeitung oder Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung der 


Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf 


dessen freier Entscheidung beruht. Die Einwilligung und der Hinweis bedürfen der 


Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. 


Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die 


Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben. 


(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des 


Absatzes 2 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte 


Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach 


Absatz 2 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des 


bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten. 


(4) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn 


erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung 


von Sozialdaten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale 


dient. 


 


Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung vom 13. November 1998 (BGBl. I 


S. 3322), zuletzt geändert vom 11.04.2017   
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§ 263 Betrug 
(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 


verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung 


falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt 


oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 


(2) Der Versuch ist strafbar. 


(3) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 


zehn Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 


1.  gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten 


Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat, 


2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder in der Absicht handelt, 


durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine große Zahl von Menschen in die 


Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen, 


3. eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt, 


4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer Amtsträger 


missbraucht oder 


5. einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem Zweck eine 


Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz oder 


teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat. 


(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend. 


(5) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit 


Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer den Betrug als 


Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den §§ 263 


bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig begeht. 


(6) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1). 


 
 
  



https://dejure.org/gesetze/StGB/243.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/247.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/248a.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/263.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/264.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/267.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/269.html

https://dejure.org/gesetze/StGB/68.html
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Diese Erklärung und die Auszüge aus dem SGB I, SGB X und dem StGB habe ich erhalten 
und hiermit zur Kenntnis genommen. Die im Antrag genannten Personen hatten ebenfalls 
Gelegenheit, das Merkblatt zu lesen.  


Ich versichere, dass die im Pflegewohngeld-/Sozialhilfeantrag gemachten Angaben und 
eingereichten Nachweise vollständig und wahr sind. Es ist mir bekannt, dass ich wegen 
unvollständiger oder unwahrer Angaben strafrechtlich verfolgt werden kann und zu Unrecht 
erhaltene Leistungen erstatten muss.  


Ich verpflichte mich, unverzüglich und unaufgefordert Änderungen der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse (auch die meiner Haushaltsangehörigen) mitzuteilen, die für die 
Leistungsgewährung erheblich sind. Dies betrifft insbesondere Änderungen in den 
Einkommens-, Vermögens-, Familien-und Aufenthaltsverhältnissen.  


Ich bin darüber belehrt worden, dass ich gem. § 60 Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil- 
(SGB) über meine Einkommens- und Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäße und 
vollständige Angaben zu machen habe. Von den beiliegend abgedruckten Bestimmungen 
der §§ 60 und 66 SGB (Mitwirkungspflichten und Folgen fehlender Mitwirkung) sowie § 263 
Strafgesetzbuch (Betrug) habe ich Kenntnis genommen. Ich weiß, dass unrichtige bzw. 
unvollständige Angaben strafrechtliche Verfolgung wegen Betrugs nach sich ziehen können. 


Ferner erkläre ich, darüber unterrichtet worden zu sein, dass meine Einkünfte, sowie ggf. die 
Einkünfte meines Ehegatten, ab sofort nur noch zur Deckung meines Unterhaltsbedarfs in 
Form der für mich entstehenden Heimkosten verwendet werden dürfen (Ausnahme: 
notwendiger Lebensunterhalt des Ehegatten). Über Ausnahmen entscheidet der Kreis 
Mettmann im Rahmen meines Antrages auf Sozialhilfe. 


Einverständniserklärung und Bevollmächtigung zur Zahlungsabwicklung 
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die vom Kreis Mettmann für mich zu 
zahlende Sozialhilfe zur Deckung der entstehenden Heimkosten direkt an die Pflegeein-
richtung gezahlt wird, in der ich mich jeweils befinde. Weiterhin erkläre ich unwiderruflich und 
über meinen Tod hinaus, dass der Kreis Mettmann als Träger der Sozialhilfe berechtigt ist, 
die nach Beendigung des Sozialhilfebezuges gegebenenfalls zu viel gezahlten Leistungen 
direkt beim Pflegeheim zurück zu fordern. Dementsprechend bevollmächtige ich hiermit die 
Pflegeeinrichtung, diese Beträge an den Kreis Mettmann auszuzahlen. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift des/r Antragstellers/in    Betreuer/in    Bevollmächtigte/r  
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                    Unterschrift  des/r Ehe-/Lebenspartners/in/Lebensgefährten/in 





		Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO

		Verantwortlicher :

		Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

		Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlagen

		Dauer der Speicherung

		Bereitstellung der Daten

		Rechte der Betroffenen

		Zuständige Aufsichtsbehörde



		Weitere Informationen zum Datenschutz und Mitwirkungspflichten

		Relevante Rechtsvorschriften

		§ 35 Sozialgeheimnis

		§ 60 Angabe von Tatsachen

		§ 61 Persönliches Erscheinen

		§ 62 Untersuchungen

		§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung

		§ 67a Datenerhebung

		§ 67b Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung

		§ 263 Betrug



		Einverständniserklärung und Bevollmächtigung zur Zahlungsabwicklung



		Antrag von FrauHerrn: 

		Geburtsdatum: 

		Ort Datum: 

		Unterschrift desr Antragstellersin: Off

		Betreuerin: Off

		Bevollmächtigter: Off

		Ort Datum_2: 

		Unterschrift  desr EheLebenspartnersinLebensgefährtenin: 





